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wiederholt abforbirt werden müffen, wodurch die Wirkfamkeit von Wänden mit

Lufthohlraum zu erklären fein dürfte.

Als zweckentfprechend dürften demnach bis auf Weiteres Wände mit Hohl-

raum, ohne Verbindung der zwei oder drei fie zufammenfetzenden, nicht zu dünnen

Schalen, hergeftellt aus dichten Steinen mit dichtem Mörtel und bekleidet mit

dichten Ueberzügen, zu bezeichnen fein. Oeffnungen in folchen Wänden find zu

vermeiden, und unumgänglich nöthige Thüröffnungen mit doppelten, gut gedichteten

und gepollterten Thüren zu verfehliefsen.

Der Schallfortpflanzung günftig find jedenfalls aus dem einen Raume in den

anderen reichende Theile der Decken—Confiructionen. Der Zufammenhang der zu

ifolirenden Räume durch Balken oder Träger ift daher zu umgehen.

I I. K a p i te 1.

Wandftärken und —Verftärkungen.

a) Wandftärken.

Die den Wänden der Hochbauten zu gebende Dicke ifit von mancherlei Um-

Pcänden abhängig, von denen folgende die wichtigfien fein dürften: Möglichkeit der

Ausführung in einem gegebenen Material, Gefchicklichkeit und Sorgfalt der Maurer,

Rückficht auf die Witterungseinflüffe und auf die Auflagerung der Gebälke und

Gefimfe, Beanfpruchung auf Druckfeitigkeit und Standficherheit, Rückficht auf die

beabfichtigte Dauer des Gebäudes, baupolizeiliche Vorfchriften.

In Folgendem wird nur die Dicke der Wände von Stein und verwandten Stoffen

zur Erörterung gelangen, da wegen der übrigen Materialien fchon in den vorher-

gehenden Kapiteln das Nöthige mitgetheilt worden iii; auch foll nur von folchen

Mauern die Rede fein, die keinen Seitenfchub von anderen Conftructionen erleiden.

I) Geringfte VVandftärken.

Die geringfte Dicke, welche einer Mauer ohne Rückficht auf andere Be—

dingungen gegeben werden kann, if’c von der Gefialt und Gröfse der Steine, fo wie

von der Art des Bindemittels abhängig, alfo von der Möglichkeit der Ausführung

bei gegebenem Stoffe.

Eine Mauer wird im Allgemeinen um fo fetter fein, je regelmäfsiger die Steine,

je beffer fie gelagert, je fchwerer fie im Einzelnen find und je regelrechter der

Verband ift, weil dann um [0 weniger leicht Verfchiebungen einzelner Steine ein-

treten können. Die günftigfte Lage der Steine in der Mauer mufs die flache fein,

weil dann die Gefahr des Umkantens derfelben wegfällt.

Für Mauern aus Backfteinen und anderen ähnlich geformten künftliehen Steinen

wird daher als geringfte zweckmäfsige Dicke die von 1/2 Stein zu gelten haben.

Die Stärke von 1/4 Stein kommt zwar auch vor; aber fie bedarf immer befonderer

Verfiärkungen, zu denen auch die Ständer und Riegel der Fachwerkwände gerechnet

werden müffen, und läfft fich auch dann nur bei fehr befchränkter Flächenausdehnung

der Gefache anwenden.
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Als geringfte Stärke von Quadermauern wird man 30 bis 40 cm annehmen

müffen, wenn man mit derfelben nicht unter die Schichtenhöhe herabgehen Will.

Die dünneren Plattenwände bedürfen befonderer Veritärkungen.

Mauern aus Schichtfteinen find mindeftens 17 bis 20 cm, folche aus lagerhaften

Bruchfteinen 40 cm und folche aus unregelmäfsigen Bruchf’ceinen 50 bis 60 cm Hark

zu machen. Bei den beiden letzteren Mauerwerksgattungen wird man nur bei ganz

vorzüglicher Arbeit und geeigneten Steinen etwas unter die angegebenen Mafse

herabgehen können; bedeutendere Verringerungen find bei Anwendung von Cement—

Mörtel möglich.

Die Zugfeftigkeit des Cement-Mörtels geftattet auch, Betonmauern in geringen

Dicken auszuführen; doch fcheint man es felbft bei Scheidewänden aus diefem

Material zweckmäßig zu finden, nicht unter 15 bis 20 cm zu gehen. Bei den durch

Eifeneinlagen verftärkten Manier-\Vänden kann man dagegen die Dicke bis zu 3 cm

und bei den mit Kalk—Gypsmörtel aufgeführten Raäz'tz-Wänden auf 50m herabfetzen.

Die geringlte Stärke von Kalkfand-Stampfmauern ift nach Engtlös4) bei Luft—

kalk 31,4 Cm (: 1 Fufs preufs.)‚ von Erd— und Lehm-Stampfmauern eben f0685)‚ von

Afche-Stampfmauern 19 bis 23 cm636).

Die für einen gegebenen Fall zu wählenden geringften Mauerdicken find aufser

vom Steinmaterial und Mörtel auch von der Gefchicklichkeit und Sorgfalt der

Maurer abhängig. In Gegenden, wo der Backfteinbau vorherrfcht, haben die Maurer

häufig eine folche Uebung, dafs fie mit einer Wand von geringer Stärke diefelbe

\Niderftandsfähigkeit erreichen können, welche bei Vorausfetzung gleicher Bean-

fpruchungen anderwärts nur mit etwas gröfserer Mauerdicke zu ermöglichen ift.

Umgekehrt werden die vorzugsweife mit Herftellung von Bruchfteinmauerwerk be-

fchäftigten Maurer den Backfteimaurern in ihrem Material in der Regel überlegen

fein und dadurch die Beftimmung der geringften Dicken von Bruchfteinmauern

beeinfluffen.

In befonderem Mafse if°c die Gefchicklichkeit und Uebung der Arbeiter bei

der Ausführung von Cement-Mauerwerken und Betonbauten zu berückfichtigen.

Bei der Erwägung, welche Dicke eine Mauer unter gleichen äufseren Um—

{tänden bei Verwendung eines gegebenen Materials im Vergleich zu anderen zu er-

halten hat, werden die im Eingang des vorhergehenden Artikels erwähnten Eigen—

fchaften derfelben, fo wie die Feftigkeit des Bindemittels entfcheidend fein; namentlich

wird dabei die gleichmäfsige Vertheilung des Mörtels eine Rolle fpielen“”). Ge-

wöhnlich werden für den Vergleich zwifchen den verfchiedenen Materialien die fol-

genden, auf Erfahrungen beruhenden Angaben für mittlere Güte der Ausführung an-

gegeben, wobei die Dicke einer Backfteinmauer als Einheit angenommen ifi.

Mauern aus Backfteinen . . . : 1

» :> rein bearbeiteten Quadern : 5}s—3/4

>> Schichtfteinen : 1

» «> Cement—Beton . . : 1

v .» lagerhaften Bruchfteinen . : 1‘/4

"“) Siehe: ‚Der Kalk-Sand—Pifébau. Berlin 1864. S. 69.

6—‘*") Siehe: ENGEL, F. Die Bauausführung. Berlin 1881. S. 242. — SCHÜLER, F. K. Ueber Pifébau. Salzungen

1866. .*. 21.

5“) Siehe: BERNDT, (,". Der Afche- und Erd»Stampfbau. 2. Aufl. Leipzig 1875. S. 19.

"“) Ueber die EinflülTe der Eigenfchaften der Steine und Mörtel auf die Fefiigkeit der Mauern vergl. Theil Ill, Bd. :

iAbfchn. I: Conflructionerlemente in Stein) diefes »Handbuchesß.
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Mauern aus Kalkfand-Stampfmafi'e . : 1‘/.

» » unregelmäßigen Bruchfleinen : 13/4

» » Lehmfleinen
: 13/4

:> » Erd- oder Lehm-Stampfmalfe . = 2

Diefe Zahlen können nur Näherungswerthe geben und je nach der Güte der

Ausführung Veränderungen erfahren; auch werden durch diefelben die im vorher-

gehenden Artikel angegebenen geringi'ten Mafse nicht befeitigt.

Dafs man die Dicke von Backiteinmauern für den Vergleich als Einheit nimmt,

ift in der großen Verbreitung derfelben und im geregelten Format der Backfteine

begründet. Man findet daher häufig die Mauerdicken für gewöhnliche Hochbauten

in Backfteinlängen angegeben und ift gewöhnt, diefelben nach obigen Verhältnifs—

zahlen für andere Materialien umzurec‘hnen, obgleich diefe aufgeftellt wurden', als

es noch kein deutfches Normal—Ziegelformat gab und die verfchiedeniten Abmeffungen

im Gebrauch waren.

Das geregelte Format der Backfteine läfft, wie fchon im vorhergehenden

Bande (Abfchn. I: Conflructions-Elemente in Stein) diefes »Handbuches« ausgeführt

wurde, die Ausführung von Backfteinmauern nur in Abitufungen von 1/2 Stein zu

und ergiebt beim deutfchen Normal—Ziegelformat die rechnungsmäfsigen Dicken für

1/2, 1, 11/2, 2, 21/2 11. f. w. Stein {tarke Mauern zu 12, 25, 38, 51, 64 Cm u. f. w.,

welche gewöhnlich auch bei Planungen, Kofienanfchlägen und Abrechnungen zu

Grunde gelegt werden. Zu beachten ift jedoch, dafs in Folge von Ungenauigkeiten

in der Formgebung und von zu fchwachem Brand der Steine die Mauern um wenigitens

1 cm fiärker, alfo 13, 26, 39, 52, 65 m u. f. w. ausfallen.

Von Einflufs auf die geringite Dicke, die man einer Umfaffungsmauer geben

darf, iPt die Rücklicht auf genügenden Schutz gegen die Witterung, alfo gegen

Durchfchlagen der Feuchtigkeit und gegen rafchen Wärmewechfel in den um-

fchloffenen Räumen, die aber bei \Nohngebäuden auch leicht und möglichf’t billig

heizbar und lüftbar fein follen.

Durch die Mauerdicke hindurchreichende Steine, Durchbinder, begünftigen fo—

wohl das Durchfchlagen der Feuchtigkeit, als auch den rafchen Wärmewechfel und

den Niederfchlag von Feuchtigkeit auf der Innenfeite. Man wird daher 1 Stein

itarke Backfleinmauern, auch wenn fie beiderfeits geputzt und aus gut gebrannten

Steinen, welche als das der Gefundheit zuträglichfte Material für Umfaffungsmauern

gelten, hergeftellt find, für nicht ausreichend erachten können, da fie entweder ganz

oder zur Hälfte aus Durchbindern beftehen.

Gröfsere Sicherheit gewähren Mauern von 11/2 Stein Dicke, weil diefe keine

Durchbinder enthalten; aber auch diefe müffen in den Fugen voll gemauert fein,

wenn fie genügenden Schutz gewähren follen. Die zur möglichiten Erreichung

deffelben in Anwendung kommenden Mittel, wie Anordnung von Hohlräumen oder

Verwendung von Hohllteinen find theils fchon in Kap. 2 befprochen worden; theils

werden fie im nächlten Kapitel zur Erörterung gelangen. Die Dicke von 11/2 Stein

ift diejenige, die zumeift als die geringfie für die Umfaffungswände von oberen Ge—

fchoffen oder von einftöckigen Gebäuden empfohlen wird; doch kann nicht beftritten

werden, dafs bei forgfältiger Ausführung und bei Verwendung guter äufserer und

bezw. innerer Schutzbekleidungen, wenigftens an den Wetterfeiten, auch die Stärke

von 1 Stein oder gar 1/2 Stein genügen kann, wenn die Rückficht auf Standfähigkeit

und Belaltung dies zuläfft.
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Die Wahl von 1 Stein Stärke für die fchwächfien Umfaffungsmauern von Maffivbauten wird mit-

unter mit dem Hinweis auf die Fachwerkgebäude befürwortet, welche zumeift nur mit 1/2 Stein ftarker

Fachausmauerung verfehen feien. Man überfieht dabei, dafs auch diefe nur dann einen behaglichen und

der Gefundheit zuträglichen Aufenthalt gewähren, wenn fie bei freier Lage wenigftens an den Wetterfeiten

mit den erwähnten Schutzbekleidungen verfehen find.

Für Betonwände hat die Erfahrung gezeigt, dafs als geringfte den Witterungs—

einflüffen gegenüber genügende Stärke 25 bis 30 cm anzunehmen ift, wobei fehr forg-

faltige Ausführung und äufserer Putz mit Portland—Cement-Mörtel vorausgefetzt werden

mufs (vergl. Art. I4I, S. 142).

Erfcheint es nach dem Vorhergehenden zweckmäfsig, in der Dicke von Um—

faffungsmauern nicht unter 11/2 Stein, höchftens bis auf 1 Stein herabzugehen, fo

würde es andererfeits für die Heizung und Lüftung unvortheilhaft fein, viel ftärkere

Mauern im oberf’ten \Vohngefchofs eines Gebäudes in Anwendung zu bringen, da

die fiatifchen Rückfichten ohnedies fchon eine Verftärkung in den unteren Stock—

werken erheifchen.

Nach einer rechnerifchen Unterfuchung von PVez'fs 833) ift die Mauerdicke verhältnifsmäfsig klein

zu wählen. Bei Anwendung von gewöhnlichen Oefen oder fonftigen billig zu befchaffenden Heizvorrichtungen

follte fie nicht gröfser, als 1,0 bis 1,5 Fufs (1 Fufs fächf. : 0,283 m), bei Anwendung koftfpieligerer Heiz—

Syfteme, wie Warmwaffer— oder Dampf-Heizapparaten, nicht gröfser als 1,5 bis 2,0 Fufs genommen werden.

Es ftimmt dies annähernd mit den oben gemachten Angaben.

Auf die Beflimmung der geringften Dicke der Umfaffungsmauer im oberf’cen

\Vohugefchofs, bezw. im Knief’cock kann aufser der Rückficht auf \Nitterungseinflüffe

auch die auf die Auflagerung von Hauptgefimfen aus Hauftein oder Terracotta zur

Geltung kommen müffen. Die Ausladung und Auflager derfelben müffen in einem

die Sicherheit gewährleif‘tenden Verhältnifs ftehen. Für das Auflager mufs ent-

weder die Mauer als Unterf’cützung dienen, oder fie wird wohl auch als Gegen-

gewicht mit zum Tragen der Ausladung herangezogen, fo dafs ihre Dicke von der

Conftruction der Gefimfe, die im nächft folgenden Hefte (unter D) diefes >>Hand-

buches<< zur Befprechung gelangt, abhängig ift. Beitimmte Mafse laffen fich daher

hier nicht angeben; immerhin läfft fich aber fo viel felgen, dafs aus Rückficht auf

Steingefimfe von einigermafsen erheblicher Ausladung felten eine Mauerdicke unter

11/2 Stein wird angenommen werden können.

Hi die Rücklicht auf Schutz gegen \Vitterungseinflüffe, namentlich für die Be-

ftimmung der Mauerdicke im oberften VVohngefchofs eines Gebäudes, mafsgebend,

fo werden aufser den noch zu befprechenden fiatifchen Erwägungen meiftens die

Rtickfichten auf die Auflagerung der Zwifchengebälke zu einer Vergröfserung der

Dicke in den unteren Stockwerken führen. Ob diefe Verßärkung in allen Stock—

werken oder nur in einzelnen derfelben ftattzufinden hat, iii davon abhängig, ob

die Brilkenköpfe ganz oder theilweife oder gar nicht eingemauert werden follen und

ob Mauerlatten zur Anwendung kommen. Für letztere find immer aus Rückficht

auf dauernde Erhaltung des Holzes Mauerabfätze anzuordnen, wenn nicht andere

bei der Befprechung der Balkenlagen (fiehe Theil III, Band 2, Heft 3 diefes »Hand—

buches<z) zu erörternde Mittel für freie Lagerung derfelben vor den Wänden benutzt

werden. Solche Mauerabfätze bemifft man gewöhnlich zu 1/2 Stein.

Die freie Lage der hölzernen Mauerlatten ifi; mitunter Gegenftand baupolizeilicher Beftirnmung.

50 verfügt die Ausführungsverordnung zur allgemeinen Bauordnung für das Grofsherzogthum Heffen vom

30. April 1881 in $”. 63: »Hölzerne Mauerlatten dürfen mit ihrer Breite nirgends in Mauern des oberen

°“) Die vortheilhaftefte \Vanddicke der Gebäude. Allg. Bauz. 1868—69, S. 57
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Stocks einfpringen, bezw. eingemauert werden; fie find entweder auf Tragfteine oder fonflige Unter-

ftützungen vor die Mauern zu legen, oder es find die Mauern für das Auflagern der hölzernen Mauer-

latten mit geeigneten Abfätzen zu verfehen.«

Die Tragmauern eines Gebäudes werden in lothrechter Richtung durch die

Stockwerksgebälke und die diefen aufgebürdeten Laf’cen, fo wie durch das Gewicht

des Daches in Anfpruch genommen. Vermehrt wird diefer Druck durch das Eigen-

gewicht des Mauerwerkes, fo dafs im Allgemeinen die unterfie Schicht der Mauer

bei gleich bleibender Stärke am meiften beanfprucht fein wird.

In Folge des Vorhandenfeins von Oeffnungen in der Mauer könnte der gröfste Druck in einer

höher gelegenen, durch die Oefl'nungen begrenzten Schicht flattfinden. Dies wird jedoch fehr felten vor-

kommen. da den Oeffnungen in der Regel bis zum Boden reichende Nifchen entfprechen und die ver-

bleibenden dünnen Brüftungsmauern nur fehr wenig an der Druckvertheilung theilnehmen werden.

Es if’c nicht ausgefchloffen, dafs bei fiarken Belaftungen oberer Stockwerksgebälke die zunächfl

unter diefen liegenden Höhenabfchnitte der Mauern ftärker auf Druck für die Flächeneinheit beanfprncht

find, als die unter ihnen fiehenden verftärkten.

Diefer Druck mufs vom Mauerwerk mit Sicherheit getragen werden können,

mag er nun auf der Aufftandsfläche gleichmäfsig oder ungleichmäfsig vertheilt fein,

und man Pcth defshalb von den betreffenden Druckfei’tigkeits—Zahlen nur 1/20 bis “10

in Rechnung, wobei als folche die des Mauerwerkes und nicht die des Steinmaterials

zu benutzen find, da erftere in der Regel kleiner, als letztere fein werden.

Die von Böhme aufgeflellten Tabellen über die zuläffige Beanfpruchung von

Mauerwerkskörpern auf Druck find im vorhergehenden Bande (S. 75 u. 76) diefes

>>Handbuches« mitgetheilt worden. Es mögen hier noch einige Angaben aus anderen

Quellen folgen.

Aus den vom öfterreichifchen Ingenieur- und Architekten-Verein aufgefiellten

und vom Wiener Stadtbauamte zum Amtsgebrauch angenommenen >>Normen für die

Berechnung der Belaf’tung und Inanfpruchnahme von Baumaterialien und Bau—Con-

f’tructionen« 689) find die folgenden zwei Tabellen entnommen, die zwar zunächft für

die Wiener Verhältniffe Geltung haben, immerhin aber für die Beurtheilung von zu»

läffigen Beanfpruchungen auf Druck auch an anderen Orten von Werth find.

Zuläffige Beanfprnchung

bei Quadermauerwerk, einzelnen VVerkfiücken, fleinernen Säulen und Pfeilern.

 

 

    

Mauerwerk-Claffen

Steingattungen ___—__—

A B [ C

1. Granit und Porphyr . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 40 20

2. Harte Steine:

Mühlendorfer, Mannersdorfer, Sommereiner, Iftrianer, harter Kaifer—

Rein, Hundsheimer, Wöllersdorfer, Karflmarmor7 Badener7 Linda-

brunner, Oszloper, Almäfer . . . . . . . . . . . . . 25 20 —

3. Mittelharte Steine:

Mittelharter Groisbacher, mittelbarter Margarethner, mittelharter

Kaiferftein, ]oyfer, Mokritzer, Zogelsdorfer . . . . . . . . 15 10 —

4. Weiche Steine:

Stoizinger, Loretto, Breitenbrunner, weicher Groisbacher, weicher

Margarethner . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.:, — —

589) Siehe: \Vochfchr. d. Öft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1889, S. I.
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Hierin bedeuten:

A. Gefchloffene flärkere Quadermauern, einzelne Unterlagsfleine, Widerlager, Bogenfleine und fonfiige

Werkflücke, ferner flärkere Tragpfeiler und Säulen, deren kleinfle Querfchnittsabmelfung mindeßens

‘/s der Höhe beträgt.

B. Stark unterarbeitete und exponirte \Verkfleine, ferner Säulen und dünnere Tragpfeiler, deren kleinfle

Queri'chnittsabmeffung ‘/3 bis 1/12 der Höhe beträgt.

C. Ganz dünne Säulen und Tragpfeiler, deren Durchmeffer, bezw. kleinfte Querfchnittsabmefl'ung

weniger als 1/12 der Höhe beträgt, unter Nachweis geeigneter Detail»Conflruction.

Zuläffige Beanfpruchung auf Druck

bei reinem und gemifchtem Ziegel— und Bruchfteinmauerwerk.

 

 

 

     

Mauerwerk—Clafl'en

Mauerwerkgattung

A B C

I. Ziegelmauerwerk mit Weifskalkmörtel . . . . . . . . . . . 5 2,5 _

2. Ziegelmauerwerk mit Cement-Kalkmörtel . . . . . . . . . . 7,5 5 _

3. Ziegelmauerwerk mit Portland—Cement-Mörtel . . . _ . . . . . 10 7,5 5

4. Bruchfleinmauerwerk oder gemifchtes Mauerwerk mit \Veifskalkmörtel 4 — —

5. Bruchfieimnauerwerk oder gemifchtes Mauerwerk mit Cement-Kalkmörtel 5 — _—

6. Mauerwerk aus gefehlernmten Ziegeln mit Cement—Kalkmörtel . . . 9 8 7,5

7. Mauerwerk aus gefehlemmten Ziegeln mit Portland—Cement—Mörtel . . 12 10 8

8. Klinker mit Portland-Cement—Mörtel . . . . . . . . . . . . 15 12 10

9. Beton aus Cement—Kalkmörtel . . . . . . . . . . . . . _ 7 — —

Kilogr. für lqcm

Hierin bedeuten:

A‚ Mauern nicht unter 450m flark und Tragpfeiler, deren kleinfte Querfchniusabmeffung mindeßens

1/6 der Höhe beträgt.

B. Mauern unter 456m fiark und Tragpfeiler. deren kleinfte Querfchnittsabmeffung nur 1/6 bis 1/3 der

Höhe beträgt.

C. Pfeiler, deren kleinfte Querfchnittsabmeffung nur 1/8 bis 1/12 der Höhe beträgt.

Die letztere Tabelle zeigt, dafs die zuläffigen Beanfpruchungen in Wien zumeifi niedriger [ind7 als

die Angaben von Böhme und als die Beftimmungen des Berliner Polizei-Präfidiums.

Nach Bau/clu'nger’s Verfuchen”°) betrug die Druckfefiigkeit von Würfeln aus

I) Ziegelmauerwerk mit Mörtel aus 1 Theil Perlmoofer Portland—Cement und

3 Theilen feinerem Ifarfand bei 818<16m Querfchnitt: 95 kg für lqcm;

2) Ziegelmauerwerk mit Mörtel aus 1 Theil Perlmoofer hydraulifchem Kalk

und 3 Theilen feinerem Ifarfand bei 812 qm Querfchnitt: 61kg für 1qcm;

3) Ziegehnauerwerk aus gewöhnlichem Luftmörtel von 1 Theil Kalk und

3 Theilen feinerem Ifarfand bei 808 qm Querfchnitt: 51 kg für 1qcm.

Nach den Verfuchen von G. Sar/zerz'ö9l) an 11 Monate alten Mauerwerkskörpern

aus Turiner Backfteinen und Kalkmörtel von 6 Schichten Höhe betrug die Druck-

fefligkeit

1) bei 0,35(1m Querfchnitt: 64,76kg für lqcm

'2) >> 0,46 >> iv 80,64 >> >> >

3) . 0,64 >> .» 90,41 » » ;,

Bei diefen Beanfpruchungen war noch keine vollfländige Zerflörung der Mauer—

werkskörper eingetreten; diefelben zeigten aber an allen Seiten Riffe und Spalten.

Diefe Verfuche ergeben die Zunahme der Feftigkeit mit der Querfchnittsfläche.

ü"") Siehe; Milthcilungen aus dem medianifch-technifchen Laboratorium der k. polytechnifchen Schule in München,

“\inchen 1873. Heft 1, S. 3.

Ü‘“) Siehe: Lu femnz'uz des can/IV.. ]ahrg. 10 (1885—86), 5. x50.
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Blomfield und Kirkala’y & 5072692) verfuchten Rundpfeiler, welche äufserlich aus

Backf’teinen, im Kern aus Beton bef’tanden und 0,914 m (12 Schichten) hoch und 0,61 m

Hark waren, zu zerdrücken. Es gelang dies zwar nicht ganz; aber die Backi’ceine

in 2 folchen Pfeilern wurden bei 97,5 kg, bezw. 98,7 kg Belaftung für 1 qcm zerbrochen.

Der Querfchnitt betrug 2916‘1Cm, wovon etwa 1135,4 (lem auf den Beton und 1780‚6 qcm

auf die Backfleine entfielen. Das Backfteinmauerwerk für fich allein wurde im Mittel

bei 164,7kg Druck auf 1qcm vollftändig zerftört, und Betonwürfel von derfelben Zu-

fammenfetzung (1 Theil Cement auf 3 Theile Kies), wie in den Pfeilern, und von

0,305 m Seitenlänge im Mittel bei 132,9 kg Druck für 1qcm.

Mit grofser Sorgfalt und in möglichflem Anfchlufs an die Verhältniffe der Aus-

führung find Unterfuchungen über die Druckfef’tigkeit von Mauerwerkskörpern aus

Bruchitein und Portland—Cement-Kalkmörtel für die Brückenbauten der bayerifchen

Bahnlinie Stockheim—Ludwigflzadt-Landesgrenze im mechanifch-technifchen Labo-

ratorium der technifchen Hochfchule zu München angeftellt worden 693). Leider konnten

die Probekörper wegen Mangels an genügender Druckkraft nur in geringer Gröfse

hergef’rellt werden. Sie waren Würfel von 15 cm Kantenlänge, beitehend aus je

3 Schichten von 4 cm fiarken Thonfchieferf’ceinen mit je 2 etwa 1,5 cm dicken Mörtel-

fugen, befafsen aber, wie es fcheint, keine Stofsfugen. Die Mörtelmifchung war

1) 5 Theile Portland-Cement, 1,25 Theile Kalk und 12,5 Theile Sand;

2) 5 Theile Portland-Cement, 1,25 Theile Kalk und 15 Theile Sand.

Die Durchfchnittsergebniffe der Verfuche waren folgende:

 

 

 

 
 

Erhärtungszeit thlälssig i\ Auftreten von Kiffen Zerdrücken des Körpers

5 Wochen i I 180 bis 290 260 bis 340

2 180 230

3 Monate
‘ 180 bis 210 270 bis 285

2 185
320

‘ 220 bis 230 310 bis 350
I Jahr 2 1 130 bis 180 260 bis 280

l Kilogr. Druck für 1‘lcm

Es wird hieraus gefchloffen, dafs man in Bruchi’reinmauerwerk aus fef’cem Ge—

ftein mit gutem Portland-Cement-Mörtel unbedenklich Druckfpannungen von 20 bis

30 kg auf 1qcm zulaffen darf, da man hierbei, gute Arbeit vorausgefetzt, immer noch

auf eine 8- bis IO-fache Sicherheit rechnen kann.

Bei derfelben Gelegenheit wurde auch die Druckfef’cigkeit von Betonwürfeln

von 15 cm Seitenlänge unterfucht. Der Beton wurde in die Formen theils nur mit

dem nöthigf’cen Wafferzufatz eingeftampft, theils mit Wafferüberfchufs nur eingefüllt.

Die Normenprobe des Portland—Cementes ergab nach 7 Tagen 11kg Zugfei’tigkeit

auf 1 qm. Der Kies war Mainkies mit einem Einheitsgewichte von 1,862 und 23,9 Pro-

cent Hohlräumen; er enthielt 63,7 Gewichts-Procente Kies und 36,3 Gewichts-Pro-

cente Sand, und wurde fo, wie er dem Main entnommen war, dem Cement beige-

mifcht. Die Prüfung auf Druckfef’tigkeit erfolgte

I) bei einem Theile der Würfel nach 33 Tagen,

2) beim anderen nach 84 Tagen und ergab für:

592) Siehe: Builder, Bd. 53, S. 579.

593) Siehe: Wochbl. f. Baukde. x887, S. 336. — Vergl. auch: Deutfchc Bauz. 1889, S. 142.



 

 

 

h'IifChiings-Verhiiltniß ‚ . . I : 4 I : 6 I : 8 (Raumtheile)

Erhärtung nach . . . . . 1 l 2 1 2 1 | 2

|

\V"rfel eingeftampft . . . 191 266 102 107 31 | 41 <Kilogr. Druckfefligkeit auf
11

nicht eingeftampft . 109 118 35 92 28 | 40 1 qm    

Die Urfache der auffallend geringen Druckfef’tigkeit der nicht eingeflampften

Betonmifchung von 1:6 bei 33—tägiger Erhärtung konnte nicht feftgef’cellt werden.

Bemerkenswerth ift auch der große Einfluß des Einf’rampfens bei der Mifchung 1 : 4

und der verfchwindend kleine bei der Mifchung 1 : 8.

Zu einem im jahre 1876 durch die Stuttgarter Cement—Fabrik in Blaubeuren

bei Ulm in Beton errichteten achteckigen Fabrikfchornflein wurde für die Gründung

eine Milchung von 1 Theil Portland-Cement, 2 Theilen Roman-Cement und 14 Theilen

Kiesfand und Steine, für den Achteckbau eine folche aus 1 Theil Portland—Cement,

1 Theil Roman—Cement und 8 Theilen Kiesfand verwendet. Probewürfel ergaben

eine Druckfeitigkeit von 15kg nach 6 Tagen und 52kg auf 1qcm nach 26 Tagen

für den Gründungs-Beton, 18kg nach 6 Tagen und 59kg auf 1qcm nach 26 Tagen

für den Achteck—Betonö94).

Nach einem Gutachten des Holzmindener Zweigvereins des Architekten und In«

genieur—Vereins für das Herzogthum Braunfchweig foll für ein gewöhnliches 4 Stock

hohes Gebäude, da deffen Belaftung in den unteren Schichten der lothrechten

Mauern meiftens unter 5kg auf 1qcm bleibt, für den Beton ein Mörtel zuläffig er—

fcheinen, welcher nach vier Wochen 25 kg Druckfeflzigkeit hat, oder, da erfahrungs—

gemäß dann die Druckfefiigkeit das 7-fache der Zugfefligkeit betragen foll, ein fol-

cher, welcher 3,31<g Zugfeftigkeit auf 1qcm hat. Bei Portland-Cementen mittlerer

Güte wird diefe Feftigkeit bei einem Zufatze von 6 Theilen Sand auf 1 Theil Cement

erreicht, bei befonders guten Cementforten mit dem Verhältniß 10 : 1 695).

Gewöhnlich wird mit größerer Sicherheit gerechnet.

Aus dem Eigengewicht einer Mauer allein läfft lich die erforderliche Dicke

derfelben nicht berechnen; es läfft fich nur unterfuchen, wie hoch eine Mauer fein

müßte, damit die unterfte Schicht derfelben unter der Laft des Eigengewichtes zer—

drtickt würde, oder bei welcher Höhe die zuläffige Beanfpruchung auf Druck nicht

überfchritten werden würde.

Beifpielsweife kann man eine Backfteinmauer, von der lcbm 1600kg wiegt, 50m hoch machen,

ohne daß die zuläffige Belaftung von 8kg auf 1qcm überfiiegen wird.

Als Folgerung ergiebt fich hieraus, daß man hohe Bauwerke, wie Thürme, in den unteren Theilen

aus entfprechend druckfeftem Material herflellen muß.

Bei der Berechnung der größten Höhe, welche eine frei fiehende Mauer erhalten kann, kommen

die Schubfefligkeit des Mörtels und die Reibung in Betracht”").

Eine Berechnung der Mauerdicke nach der Druckfeftigkeit kann nur ftattfinden,

wenn außer dem Eigengewichte noch andere Belaftungen vorhanden find. Diefe

müfl'cn lothrecht in der Schweraxe des Mauerkörpers von wagrechter Schichtung

wirken, wenn der Druck auf die Auffiandsfläche gleichmäßig vertheilt fein (011.

IR P eine folche Laß, G das Eigengewicht der Mauer von rechteckigem Querfchnitt, Fdie Fläche

einer I‚agerürge, & die Höhe der Mauer, / die Länge und d die Dicke derfelben, —( das Eigengewicht

der R:uuneinhcit und 13 die zuläffige Druckbeanfpruchung für die Flächeneinheit, fo ift

 

5“) Nach: Derrtfche Bauz, 1884, S. 530 — und: Zeitfehr. {. Baukde. 1881, 5.531.

“"5) Siehe: Zeitfchr. {. Baukde. 1881, S. 548.

ms} Ueber eine von Ban/clzingrr aufgettellte Formel zur Berechnung diefer Höhe Gehe: Zeitfchr. {. Baukde. x88o,

5- 245. 435. 599-
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Fk:P+G,

und da F::dl und G:a’llz 7 ift, fo ergiebt fich

d— P

_ !(k—lz1) ’

und, wenn man 1:1 fetzt,

P

‚g:—‚__.

k—/z*r

Viel häufiger ift der Fall, dafs die Belaftungen der Mauern feitlich von der

Schweraxe des Querfchnittes derfelben (excentrifch) wirken. Die Druckvertheilung

if‘c dann keine gleichmäßige; auch muß die Mittelkraft aus den lothrecht wirkenden

Kräften in das mittlere Drittel des Querfchnittes, rechteckige Aufftandsfläche voraus-

gefetzt, fallen, wenn nur Druckfpannungen vorhanden fein follen. Fällt fie außer—

halb des mittleren Drittels, bezw. aufserhalb der fog. Kernpunkte, fo ergeben fich

auf der einen Seite Zugfpannungen, die das Mauerwerk in erheblichem Maße nicht

aufzunehmen im Stande ift. Dagegen wird jetzt nur noch ein Theil der Lagerfläche

auf Druck beanfprucht. Wegen der Berechnung der bei ungleichmäfsiger Druck-

vertheilung auftretenden größten Druckfpannungen wird auf Theil I, Band 1, zweite

Hälfte (2. Aufl., Abfchn. 3, Kap. 1) diefes >>Handbuches« verwiefen.

Unter der Annahme von bloß lothrecht wirkenden Kräften haben fich auf

Grundlage der Bedingungen, dafs die Mittelkraft derfelben in das mittlere Drittel

des Querfchnittes fallen und dafs die größte Druckfpannung die zuläffige Grenze

nicht überfteigen foll, brauchbare Formeln für die Berechnung der Mauerdicke noch

nicht aufftellen laffen 697). Man wird fich daher darauf befchränken müffen, die nach

den vorliegenden Erfahrungen beftimmten Mauerdicken auf die Lage der Mittelkraft

und die größten Druckfpannungen zu unterfuchen und wenn nöthig zu verändern.

Eine folche Unterfuchung würde für alle Lagerflächen der Mauer vorzunehmen

fein, in welchen Querfchnittsveränderungen fiattfinden.

Für gewöhnliche Hochbauten find Berechnungen der Mauerdicke mit Rückficht

auf die Druckfefligkeit des Mauerwerkes übrigens kaum nöthig, da das aus anderen

Gründen zu wählende Mafs derfelben meif’t fo groß ift, dafs die fich ergebende

größte Druckfpannung unter der zuläffigen bleibt. Erfchwert wird das Auffiellen

von Regeln für die Berechnung durch die Mannigfaltigkeit der Anordnungen, ins«

befondere durch die Oeffnungen in den Mauern, welche diefe häufig in eine Reihe

von einzelnen Pfeilern zerlegen, die oft nicht bloß von lothrecht, fondern auch

von. fchräg wirkenden Kräften beanfprucht werden. In wichtigeren Fällen diefer

Art find allerdings Unterfuchungen über die erforderliche Stärke nothwendig, wegen

deren auf den foeben angeführten Halbband diefes >>Handbuches«‚ fo wie auf die

noch folgende Befprechung der Freiftützen zu verweifen if’c.

Eine Mauer wird Standfähigkeit oder Stabilität befitzen, wenn fie fowohl gegen Standr3.2iilzrhen.

ein Umkippen, als auch gegen ein Verfchieben auf ihrer Auff’tandsfläche gefichert

if’r. Die Standfähigkeit wird durch fchräg oder wagrecht angreifende Kräfte gefährdet,

von welchen hier nur der Winddruck Anlaß zu Erörterungen giebt, da der Einfluß,

den der Schub von Gewölben und anderen Conflructionen auf die den Mauern,

welche jenen als Widerlager dienen, zu gebende Dicke übt, fpäterer Befprechung

vorbehalten if’c.

597) Ein Verfuch zur Auffltellung folcher Formeln findet lich in: La ßmaine des can/l. 1879—80, S. 301; diefelben

fcheinen aber durch einen Rechenfehler beeinflufft zu fein.
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Auch durch feitlich von der Schweraxe angreifende (excentrifche) lothrechte

Drücke, welche eine ungleichmäßige Vertheilung der Druckfpannungen auf der Unter-

lage herbeiführen, wie im vorhergehenden Artikel angeführt wurde, kann die Stand-

ficherheit einer Mauer in Frage gefiellt werden, wenn die Unterlage an den am

meiften gedrückten Stellen nachgiebt, was befonders für die Grundmauern in Be—

tracht kommt.

Die Wirkung des Winddruckes wird namentlich bei frei flehenden Mauern und

bei hohen Bauwerken, wie Kirchen, Thürmen und Schornfteinen, zu beachten fein

und zu Berechnungen Veranlaffung geben 693). Bei Gebäuden von gewöhnlichen Ver-

hältniffen wird diefelbe jedoch gewöhnlich nicht für nöthig gehalten, da deren Stand—

fahigkeit durch die Verbindung mit den Quer-, Scheide- und gegenüber ftehenden

parallelen Mauern, fo wie durch die Abknüpfungen, welche die Zwifchengebälke für

die Höhe bieten, wefentlich vergröfsert wird. Auch fiellen fich einfchlagenden Be-

rechnungen Schwierigkeiten in fo fern entgegen, als die Vertheilung des Druckes

auf die erwähnten Bautheile fchwer zu beurtheilen ift. Immerhin ift zu beachten,

dafs Mauern, deren Dicke für geringe Flächenausdehnung genügende Standfähigkeit

verbürgt, mit derfelben Dicke bei wefentlich gröfserer, freier Länge und Höhe nicht

fiandfähig genug fein werden. Man wird daher die Umfaffungen von grofsen Räumen

ftärker, als die von benachbarten kleinen zu machen oder fie mit Veritärkungen zu

verfehen haben. Hierauf nehmen auch die fpäter mitzutheilenden empirifchen Regeln

für die Stärkenbeftimmung der Mauern Rückfrcht.

Ferner ift nicht außer Acht zu laffen, dafs durch den Winddruck die Kanten—

preffung vermehrt und damit die Druckfeftigkeit des Mauerwerkes flärker in Anfpruch

genommen wird. Bei nicht genügend ftarken Mauern kann diefe Druckbeanfpruchung

fo grofs werden, dafs derfelben auch das feftef’ce Material nicht genügen würde, fo

dafs man danach auch bei Verwendung der feftef’ren Stoffe mit Rückficht auf den

Einfluß, den der Winddruck auf die Lage der Drucklinien im Mauerwerk übt, die

Mauerftärken nach Verhältnifs der Hohe und freien Länge und nach Maßgabe der

etwa vorhandenen Unterftützungen, nicht aber nur nach der Feltigkeit des Stoffes

zu bemeffen hat.

Bei einfachen Bauwerken und Belaftungsverhältniffen läfft fich ohne Schwierigkeit die Dicke der

Mauern beftimmen, welche dem größten anzunehmenden Winddruck genügt.

Es fei W der wagrecht wirkende \Ninddruck, G das Gewicht der Mauer,

([ die gleich bleibende und zu berechnende Dicke, 11 die Höhe und l die Länge ‚

derfelben (in Met.); x fei der Abftand des Durchgangspunktes 0 (Fig. 707) ..-„i..-‚„

der Mittelkraft [? aus Winddruck W und Gewxcht G von der Schweraxe der :

Mauer, alfo hier vom Mittelpunkle C der Bafis AB. Als Angriffspunkt des

\Vinddruckes ift der Schwerpunkt der getroffenen Fläche zu nehmen, der hier in

der halben Höhe liegt. Die Länge 1 der Mauer fei 1m_ Es ift dann

Fig. 707.

 

 

   
 

W „i

Gx:W—l-IL und x:—Lfi.

2 2 G

[ft T das Gewicht von 1cbm Mauerwerk, fo ift G:}; 117 und alsdann ;

1 W

x : —- —— .

2 dT

Standfähigkeit der Mauer ift vorhanden, wenn x <—21— 11 ift: nur Druck- A €}? B

fpunnungen ergeben froh in der Bafis A B, wenn der Durchgangspunkt der Mittel- G R

698) Die Berechnung der Dicke von fleinernen Einfriedigungen nach dem \Vinddruck folgt im nächften Hefte Hinter C,

Abfchn. 1, Kap, über »Einfriedigungen!) diefes »Handbuches«.
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Fig. 708. kraft R innerhalb der fog. Kernpunkte bleibt, alfo hier bei rechteckiger Bafis und

unter der Vorausfetzung, dafs der Wind die Mauer fenkrecht trifft, wenn

1
_„1

x£6

:
p
.
.
_
.
_
.
r
d

 

ifi: (vergl. Theil 1, Bd. 1, 2. Hälfte, 2. Aufl., Art. 112, S. 89 diefes »Handbuches«).

Fiir die Berechnung der Mauerdicke nehmen wir das änl'serfte zuläffige Mafs

x = i d an; es ergiebt fich daraus

6

W——‚r> ‚% d:\/3£.

3 = 1
Die größte Druckfpannung & findet in der Kante B ftatt. Sie if'c bei der

   

 

 

 

angenommenen Lage der Mittelkraft R doppelt fo grofs, als der auf die Bafis gleich-

förmig vertheilte Druck für die Flächeneinheit wäre, alfo

: 2 /L T
9 + k=2lz für 1qm oder k:—für 1qcm.
}. |: 13 " 10 000

Wird die Mauer durch einen in ihrer Schweraxe wirkenden lothrechten Druck P

G+P R belaftet (Fig. 708), fo ill: die Momentengleichung

(G+ P)x : W—ä—lz,

woraus

1 W 11 1 W 11
x : — —— : _— -——.— ‚

2 G + P 2 /; a’ T + P

Für x = %d ergiebt [ich

P W P2 _

__ 2/17 i V37+ 4/1272

und

2
k i 257 +_d£ für 1qm.

Fig. 709. Bei Gebäuden mufs auch der auf das Dach kommende Winddruck mit in

? Rechnung gezogen werden. Derfelbe läfft fich in eine lothrechte Windlaft und einen

1 wagrecht wirkenden Windfchub zerlegen. Der letztere wird bei fefler Auflagerung

w; - ü A des Daches im ungünfiigi’cen Falle auf eines der beiden Auflager allein übertragen.

WI fei diei'er am Hebelsarm ]; angreifende Windfchub des Daches (Fig. 709).

Die Laft P fetzt fich aus dem Gewicht, der VVindlaft und der Schneelaft des Daches

zufammen. Da letztere die Stabilität der Mauer vergrößert, aber fehlen kann, fo

follte man fie nicht in Rechnung [teilen.

Die Momentengleichung in; dann

IV%A+ W]/L:(P—|—G)f.

w——r> + ‚=i

   

 

woraus

. . (%WW1)” (% W+ W.).
—L_A_ c T"" x: G+P : lza'T-+—P

G+P R Für x = %- d ergiebt (ich

6(—1— W+ W,)

d:— P 2 P2
 

%. i —.——+7„2—,2-
Beifpiel. Eine Halle von Sm Höhe und 14m Breite (einfchl. Mauern) fei mit einem in Schiefer

gedeckten 1/3-Dat:h verfehen. Nach Land:äerg°”) berechnen lich der Windfchub des Daches W, zu

3871!!! und die Windlaft deffelben zu 1485kg für Im Länge. Das Gewicht des in Holz conftruirten

599) In Theil I, Band 1, zweite Hälfte (2. Aufl., Art. 28, S. 22 u. Art. 206, S. 189) diel'es llandbuchesu
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Daches ift nach Landsberg ftir lqm wagrechte Projection der Dachfläche ohne Berückfichtigung der

Binder 91kg‚ alfo für Im Länge des Daches 7 . 91 = 637 kg. Es ifl demnach

P = 637 + 1485 : 2122kg.

Für 1qm lothrechte Wandfläche ift 120kg \Vinddruck zu rechnen 70°), alfo, da 11 :: Bin, für Im

Mauerlänge

W: 8 . 120 : 960kg.

Unter Vorausfetzung von Backfteinmauerwerk kann T : 1600 kg für 1Cbm angenommen werden.

Es berechnet fich unter diel'en Annahmen aus obiger Gleichung

 

 

 

Fig. 710.

d : 1,772m7 1’

und die in der Kante B auftretende gröfste Druckfpannung für 1qcm

13 = 2,3 kg. W 1

Will man die Mauerdicke auf gewöhnliche Weife (Fig. 710}, ohne Be. " d ‘

riickfichtigung der in der Auffiandsfläche auftretenden Spannungen befiimmen, fo

kann dies unter Annahme einer m-fachen Sicherheit aus der Momentengleichung ?

m (W%/.+ W111) :(P+ 6) ——;—d

gefchehen. Da G = 11 d 7, fo ergiebt fich W -—1-> " ‚==

2 m (3— W+ %)

d? + P 11 — —3—— .=‘

;. T _ T ’ '“?
oder

L J ‘   
 

/ 1 ‚ x c »
d__ P i\/2m(2w+wl)+ PZ 1

2 11 T T 4 ’” T2 '

Unter Beibehaltung der Verhältniffe des vorhergehenden Beifpieles berechnet fich bei I‘/z-facher

Sicherheit

11 = 1,219 m

und bei 2—facher Sicherheit

d—— 1413 In.

Da diefe Maße kleiner find als das vorher berechnete fo müfi'en in der Auffiandsfläche lich Zug—

fpannungen ergehen können. Erft bei 3—facher Sicherheit berechnet fich daffelbe Dickenmafs.

Die gröfsten Spannungen in der Auffiandfläche laffen fieh nach den Gleichungen 7“)

 

Y P+G F x a P G Fx a

Amar—‘—— (l + ?l) und Mm}; : ——_i—— (1 _ _'—2

7

beilimmen.

Da hier G:]; d-;‚ F: d', al : az : 72—1! und _?= %a’3 ifi;, fo ergiebt lich

v [’ d h ' P 11 lt 6 x

—\'max : __+_—7—{— (1 + ——) und [V„„'„ : -+_dl (1 _T 1

Worin

(% W+ W.) 1

“ 11 d -{ + P

Fiir d: 1,3 m (5 Steinlängen) bei ungefähr 11/2-facher Sicherheit berechnet fich

1V„„„‚ : 3,91 kg Druck für 1qcm und A/‚„;„ = — 1‚oakg Zug für 1 (16111.

Da gewöhnlich als äufserf’tes zuläffiges Mafs der Zugfpannung für Luftmörtel 1kg für ] qcm angenommen

wird, fo wäre die berechnete Mauerdicke zu gering.

Für 11 : 1,42m (5‘/2 Steinlängen) bei 2-facher Sicherheit ift

1Vmax : 3,49 kg Druck für 1 qcm und N„„'„ : —— 0,54 kg Zug für 1 qcm.

Die aus den Rechnungen fich ergebenden grofsen Mauerfiärken erklären fich daraus, dafs bisher

eine Mauer für fich allein auf ihre Standfähigkeit unterfucht wurde. Bei einem gefehloifenen Gebäude

unterf’tützen fich die Mauern gegenfeitig durch die fie verbindende Balkenlage. Da man aber diefes Mafs

der gegenfeitigen Unterflützung nicht kennt, fo mufs von einem Hinzuziehen derfelben zur Berechnung

70") Siehe ebendaf.‚ S. 23.

““) Siehe ebendaf.‚ S. 88.
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Abftand genommen und im Allgemeinen die Mauerdicke nach den aus der Erfahrung gewonnenen Regeln
fett gefiellt werden. Es gilt dies auch für thurmartige Gebäude auf geringer Grundfläche, für welche
der \Vinddruck befonders gefährlich werden kann. Man wird auch bei diefen die Mauerdicken nicht be—
rechnen können, fondern fich auf die Unterfuchung der Standfähigkeit des Bauwerkes befchränken müffen.

2) Regeln von Ro’ndelet.

Bei den Schwierigkeiten, die fich einer theoretifchen Ermittelung der Mauer—
Ptärken von Hochbauten entgegenftellen, ift man, wie bereits erwähnt, auf die An-

wendung von aus der Erfahrung abgeleiteten Regeln angewiefen. Unter diefen haben

die von Rondelefl”) aufgeftellten immer noch Anfpruch auf Beachtung und Mit-

theilung.

Diefelben ftützen fich auf Beobachtungen an einer großen Zahl von Gebäuden und gehen zunächft
von der Standfähigkeit frei fi;ehender, unbelaiteter Mauern aus. Für folche fand Rundelet Beifpiele in
den Ruinen der Villa des Kaifers Hadrian bei Tivoli, welche durch die Einwirkungen der Zeit auf die
Höhe herabgebracht zu fein fchienen, in welcher fie fich dauernd erhalten konnten.

Diefelben zeigen das übliche römifche Mauerwerk aus kleinen, durch reichlichen Mörtel zu einer
fetten Maße verbundenen Bruchfteinen und haben Verkleidung von opus retz'culatum und durchbindende,
bezw. begrenzende wagrechte Schichten von Backfteinen oder Tufl'fteinen. Bei der längften diefer Mauern

it’t die Dicke gleich dem elften Theil der Höhe.

Rondelez‘ nimmt für frei f’cehende unbelaftete Mauern drei Grade der Standfähig-

keit an: eine grofse, eine mittlere und eine geringe. Auf grofse Stabilität läfft fich

fchliefsen, wenn die Mauer den achten Theil, auf eine mittlere, wenn fie den zehnten

Theil und auf eine geringe, wenn fie den zwölften Theil der Höhe zur Dicke hat.

Dies gilt für Mauern, die bei gleich bleibender Richtung und Dicke keine Unter-

itützungen an den Enden haben.

Verändern die Mauern ihre Richtung oder treten, wie in den Gebäuden, ver—

fchieden gerichtete Mauern zufammen, um einen umfchloffenen Raum zu bilden, fo

ift die Standtähigkeit der Mauern von der Länge der einzelnen Maueritücke abhängig,

auf welche fie ihre Richtung beibehalten. Je kürzer fie find, um fo ftandfähiger

werden fie fein, da fie immer an den Enden durch die anders gerichteten Mauern

eine Stützung erhalten.

Das Verfahren Rondelet’s, den Einflufs der Länge einer Mauer auf die Stabilität

in Rechnung zu ftellen, ift nach feiner Angabe das Ergebnifs einer großen Menge

von Verfuchen, Beobachtungen und Rechnungen. Es befieht darin, dafs man in

dem aus Höhe AB (Fig. 711) und Länge A C der an den Enden durch Querwände

gettützten Mauer gebildeten Rechteck die

 

 
 

Fig. 7„_ Diagonale B C zieht, die Höhe in die dem

„ „ gewünfchten Grade der Stabilität entfprechende

1bc Anzahl von Theilen theilt (8, 10 oder 12),

z _ mit einem diefer Theile aus dem End-

3 punkte B der Höhe einen Bogen fchlägt und

* durch den Schnittpunkt diefes Bogens mit

5
der Diagonale die Lothrechte legt. Der Ab-

‚. Hand 1: der letzteren von der Höhenlinie A B

, _ iit dann die gefuchte Mauerdicke.

A ‘\_ Diefer Abftand x lafft fich auch leicht 
durch Rechnung finden. Es fei AB : h,

702) In: Trar'té théoriqu: et prah'que de 1’Brt d'! bätz'r. Bd. 3, Lief. 5. Paris 18c8. (S. 187) — fo wie in: Theoretifch—
praktifche Anleitung zur Kunft zu bauen, von ]. RONDELET. Bd. 4. Leipzig und Darmftadt‚ Wien 1835. (S. 122.)

Handbuch der Architektur. III. 2, a.
25
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AC:/‚ BI=BC:— und bc=x. Da nun BC:AC:B[:A: und da

n

+ " fo ift

11

L/ 112+l2:l:—— :‚r,

72

\VOI'8.US

]; Z

I : __:

n [//z2 + [2

[ft 2. B. !: 10m, 12 : 4m und 71 : 8, fo ergiebt lich x : 0.454 m. Für die Ausführung

in Backftein würde man als Stärke 2 Stein : 0,51 m nehmen müffen, ein Mafs, das den üblichen An-

nahmen entfprechen dürfte.

Rondelel giebt nicht beftimmt an, für welches Mauermaterial feine Regel gelten

foll; er fcheint aber Backfteine oder andere regelmäßig geformte kleine Steine im

Auge gehabt zu haben. Nimmt man dies an, fo würde man für andere Mauer-

Materialien die gefundene Stärke mit den in Art. 298 (S. 374) angegebenen Verhältnifs—

zahlen zu multipliciren haben, um die entfprechende Mauerdicke zu beftimmen.

Das Verfahren gilt für beliebige eckige Grundrifsformen. Um es auch für den

Kreis anwenden zu können, erfetzte Rondelez‘ denfelben durch ein regelmäfsiges

Zwölfeck oder bef’timmte die Mauerdicke noch einfacher für eine Länge gleich dem

halben Halbmeffer des Kreifes. Die Ergebniffe follen dem Befund an ausgeführten

und lich bewährt habenden Gebäuden fehr gut entfprechen.

Die Stärke von Mauern, welche eine Balkendecke oder ein Dach tragen, macht

Rande/et nicht von ihrer Länge und Höhe, fondern von ihrer Höhe und der lichten

Gebäudetiefe abhängig, da diefelben zwar durch die Deckenbalken oder Binderbalken

gegenfeitig Unterftützung ihrer Standfähigkeit erhalten, andererfeits aber durch diefe

in Folge ihrer Biegfamkeit erfchüttert werden und die Gröfse der Durchbiegungen

und Erfchütterungen mit der Länge der

Balken und damit mit der Tiefe der Räume Fig. 712.

zunimmt.

Wie bei frei ftehenden Mauern aus

Länge und Höhe, fo wird bei Tragmauern

eingefchoffiger Gebäude aus lichter Gebäude-

tiefe und Höhe ein Rechteck gebildet, die

Diagonale gezogen und nun auf diefer vom

oberen Ende 1/12 der Höhe abgetragen. Der

Abftand der Lothrechten durch den fo ge-

fundenen Punkt von der Höhenlinie giebt die

gefuchte Mauerdicke (Fig 712).

Diefes Mafs x der Mauerdicke kann in derfelben Weife, wie das von frei
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itehenden Mauern berechnet werden Es fei A B : 11, A C: i und B c : —11? &;

danunßCtAC—_—Bczx und BC:l/7fi+fi‚ foift

In

12 |/ 1:2 + 12

Rom/det hat bei der Unterfuchung von 280 Gebäuden in Frankreich und Italien, aus alter und

neuer Zeit, gefunden, dafs bei folchen Gebäuden, welche ein Satteldach mit Daehbindern7 mit oder ohne

Balkendecke, hatten, welches ein Ausweichen der Mauern verhinderte, die geringf’te Dicke der in Schicht-

ßeinen oder Backfteinen gut hergeftellten Mauern 1/24 der lichten Tiefe des Gebäudes betrug.
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Fi‚€;-713- Für Gebäude von bafilikalem

Querfchnitt, bei denen alfo die Mauern

des höheren Gebäudetheiles durch die

/
 

 

     

B, \ Pultdächer der niedrigeren Unter-

b LQ\\_ ftützung erhalten (Fig. 71 3), giebt Ron-

. .\ delel als Regel, die ganze Höhe A B

3 \ des Raumes zu der Höhe des empor-

/
ragenden Theiles BE derfelben zu

/ _* _— addiren, davon 1/24 zu nehmen und

diefes auf der Diagonale des aus der

@ @ Höhe AB und der lichten Tiefe A C

gebildeten Rechteckes abzutragen und

dadurch den Punkt zu ermitteln,

AL %‚__ deffen Abitand öc von der Höhen-  
linie AB die Mauerdicke bef’cimmt.

Wenn A B : /z‚ B E: 111 und A C: !, fo beftimmt fich unter Beibehaltung

der früheren Bezeichnungen

(fa + in) ,

24 |//W2

Rondelez' macht die Dicke der Umfaffungsmauern mehrgefchoffiger Gebäude eben—

falls von der Höhe und Tiefe derfelben abhängig, unterfcheidet jedoch zwifchen Ge-

bäuden ohne und mit Mittelmauer oder mittlerer Unterftützung der Balken.

Bei den erfteren foll die geringfte Dicke der Mauer über dem Sockel 1/24 der

Summe von Gebäudetiefe und halber Gebäudehöhe gemacht werden, oder

‚+; ;.

24

Für eine mittlere Standfähigkeit [011 noch 1 Zoll (: 27 mm),

2 Zoll (: 54 mm) zugefetzt werden.

Bei den Gebäuden mit einer Mittelmauer wird die Mauerdicke zu 1/24 der

Summe von halber Gebäudetiefe und Gebäudehöhe angenommen, alfo

bc:x:

x:

für eine grofse

 

1 ]

x_?f+?h _ t+lz

‘— 24 _ 48 '

Rande/et giebt nicht an, ob die Mauern in den oberen Gefchoffen fchwächer

gemacht werden follen, als die durch die Berechnung für das Erdgefchofs gefundenen.

Es läfft fich dies nur vermuthen. Man erhält übrigens paffende Mauerdicken, wenn

man die Rechnung für jedes Stockwerk durchführt und die über dem Fufsboden des—

felben vorhandene Höhe bis zum Hauptgefims in Rechnung flellt.

Zur Befiimmung der Dicke von Scheidemauern foll man nach Rande/el zur

Tiefe des Raumes, welcher durch eine Scheidemauer getheilt werden foll, die Stock—

werkshöhe addiren und von diefer Summe 1\’36 nehmen. Bei Verwendung von Back-

f’ceinen und natürlichen Steinen mittlerer Feftigkeit foll man das gefundene Mafs

um 1/2 Zoll (:131/2 mm) für jedes Stockwerk über dem Erdgefchofs vergrößern, um

die Mauerdicke in letzterem zu beftimmen. Bei Steinen geringer Feftigkeit foll man

dagegen für jedes Stockwerk 1 Zoll (: 27 mm) zurechnen.
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Bei Holz-Fachwerkwänden, welche mit Gyps ausgemauert und beiderfeits ge-

putzt find, foll die Hälfte der für eine Mauer an derfelben Stelle nöthigen Dicke

hinreichen; für leichte Scheidewände, welche keine Balken zu tragen haben, 1,-’4 der

nach der Regel beftimmten Dicke.

3) Uebliche Wandftärken.

a) Mauern aus Backfteinen.

Bei der Feftltellung der Mauerf’tärken wird immer der Kofienerfparnifs wegen

das Beitreben vorhanden fein, unter Berückfichtigung genügenden Widerftandes gegen

die Witterungseinflüffe und ausreichender Tragfähigkeit für die gegebenen Belaitungen

mit dem geringf’ten zuläffigen Mafse auszukommen. Ueber diefes find nun in den

verfchiedenen Gegenden fowohl die aus der Erfahrung gefchöpften Angaben, als auch

die Beftimmungen der Bau-Polizei verfchieden. Theils hängt dies mit der Ver-

fchiedenartigkeit der zur Verwendung gelangenden Bauftoffe, theils mit der von Alters

her üblichen örtlichen Bauweife zufammen. In Deutfchland ill". der Backfteinbau

namentlich im Norden zur Ausbildung gelangt, und da in der gröfsten Stadt wohl

die mannigfaltigften Erfahrungen vorauszufetzen find, fo dürfte es fich empfehlen,

hier befonders die Berliner Verhältnier zu berückfichtigen.

Bei den Umfafi'ungsmauern der Gebäude unterfcheidet man häufig zwifchen

Front- und Giebelmauern, wobei man annimmt, dafs die erfieren durch Balkenlagen

belaftet find. Da dies jedoch auch bei den Giebelmauern der Fall fein kann, fo

müffen dann für diefe die gleichen Regeln, wie für Frontmauern gelten.

Faft allgemein giltig iPc wohl die Regel, dafs man die belafteten Umfaffungs—

mauern gewöhnlich nicht unter 11/2 Stein, mindel’cens aber 1 Stein ftark, mit Rück—

ficht auf genügenden Schutz gegen die Witterung, zu machen habe (vergl. Art. 300,

S. 375)

Dies gilt fowohl für eingefchoffige Gebäude, als auch für das oberf’ce Stock-

werk mehrgefchoffiger Gebäude.

Eben fo verfährt man wohl allgemein nach dem Grundfatze, bei mehrltöckigen

Gebäuden der Mauerdicke des oberl’ten Stockwerkes für jedes darunter befindliche

dann 1/2 Stein zuzufetzen, wenn die Balken auf Mauerlatten aufzulagern find, für

welche der Mauerabfatz die Unterftützung bieten foll, dagegen Erfparniffe in diefer

Beziehung zuzulaffen und diefen Zufatz von 1/2 Stein nur alle zwei Stockwerke einzu-

führen, wenn keine Mauerlatten Verwendung finden oder diefe den Mauern vorge-

lagert find (vergl. hierüber Art. 302, S. 376).

Mit Rückficht auf genügende Standfzihigkeit begnügt man fich mit diefen Mauer-

ltärken nur bis zu gewiffen gröfsten Mafsen der umfchloffenen Räume, über welche

allerdings die Meinungen etwas verfchieden find.

Nach Selm/z 703), der die Berliner Verhältnifl'e im Auge hat, ift die äufsere belaflete Frontwand im

ober1'ten Gefchofs 11/2 Stein fiark aufzuführen, wenn die Stockwerkshöhen 3,5 bis 4,5111, die Zimmertiefen

5,0 bis 7,0m und die Zimmerlängen höchflens 9,43m betragen. Für jedes tiefer liegende Gefchofs il't ge-

wöhnlich 1/2 Stein zuzulegen. Sind jedoch die Stockwerke nicht über 4,4)!!! hoch und ifi; das Gebäude

zwifchen andere Häufer eingebaut, fo braucht diefe Verftärkung nur alle zwei Stockwerke vorgenommen

zu werden.

Nach Lang 7“) find die Frontmauern im oberften Gefchol's 11/2 Stein fiark aufzuführen bei einer

703) In: Die Fachfchule des Maurers. Leipzig 1887. S. 243.

701) In: BREYMANN, G. A. Allgemeine Bau—Conflructions-Lehre u. f. w. Neu bearbeitet von H. LANG. Theil I:

Conftructionen in Stein. 5. Aufl. Stuttgart 1881. S. 281.
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Stockwerkshöhe von 3,3 bis 3,5m, Zimmertiefe von nicht über 6,om und einer freien Länge der Front—
mauer von nicht über 9 bis 10m. Bei gutem Material, fleifsiger Arbeit und einer Zimmerhöhe unter

3,3111 foll man mit einer Stärke von 1 Steinlänge ausreichen. Für jedes tiefer gelegene Stockwerk ift ge—
wöhnlich der Mauerfiärke ‘/2 Stein zuzufetzen; doch kann man diefe Verftärkung auch erft alle zwei Stock
werke vornehmen, wenn die einzelnen Gefchoffe nicht über 3,5 bis 4,0111 hoch find und die Balkenlagen

nicht auf Mauerabf:itze gelegt werden follen.

Nach dem Orts-Bauftatut der Stadt Darmftadt find bei maffiven Gebäuden und Verwendung von
Backfteinen die Umfaffungsmauern im oberften Gefchofs, bezw. Knieftock mindeftens 25cm ftark zu machen

und alle zwei Stockwerke um mindeftens 1/2 Stein zu verftärken, wobei die Gefchofshöhen nicht über 4,1)!!!

im Lichten und die Zimmertiefen nicht über 7,0111 betragen dürfen.

Balken tragende Umfaffungsmauern von nicht mehr als 2 bis Sm Länge können

wie die fpäter zu befprechenden unbelafteten Umfaffungen behandelt werden.

Starke Belaftungen von Gebäuden, wie bei Pack— oder Lagerhäufern, und fiarke,

fich wiederholende Erfahütterungen, wie bei vielen Fabrikgebäuden, veranlaffen häufig

ftärkere Bemeffung der belaf’teten Umfaffungsrnauern, insbefondere erfordern fie ge—

wöhnlich Verftärkungen in jedem tieferen Gefchofs.

Müller 705) giebt an, dafs nach in Bremen an fchwer belafleten Packhäufern gemachten Erfahrungen

die von Rande!” für mehrgefchoffige Gebäude mit mittlerer Unterftützung der Balken aufgeftellte Formel

(vergl. Art. 307, S. 387) genügende Mauerdicken ergebe, wenn man auftatt der halben Höhe 2/3 derfelben

fetze, alfo die Dicke nach der Formel

‚
.
.

x : ?

berechne.

Andererfeits ermöglicht die Verwendung von Portland-Cement-Mörtel und von

fehr guten Backfteinen die Anwendung fchwächerer Abmeffungen.

So theilt Ä’lücher in der unten angegebenen Quelle 70“) mit, dafs in Hamburg in fehr vielen fünf-

gdchoffigen Wohnhäufern die Fronth'inde der oberen vier Gefchofte 1‘/2 Stein und die des Erdgefchoffes

und Kellers 2 Stein ftark (Hamburger Format) ausgeführt werden. Nicht frei ftehende Giebel werden

im Keller 1‘/2 Stein ftark und in fämmtlichen vier, bezw. fünf Gefcholfen ] Stein flark zur Ausführung ge-

bracht. wobei fie oft felbft als Balken tragende Wände aufzutreten haben. Allerdings verwendet man da-

bei zum gefammten Mauerwerk befle Mauerfteine und in den unteren Gefcholfen Portland—Cement-Mörtel

(1 :4), fo wie eine Verftärkung in Eifen. Diefe befieht bei Anwendung von eifernen Gebälken über dem

Erdgefchofs in der Anordnung eines Ringes von eifernen Trägern auf Front- und Giebelmauern, welche bei

grofsen Raumabmefl'uugen über dem I. Obergefchofs zu wiederholen ift. Zur Beurtheilung der angegebenen

Mauerl'tärken ift anzuführen, dafs das Hamburger Backftein—Format nur 215 )( 105 x 55 mm mifft.

Eingefchoffige Gebäude, wie Arbeitsfchuppen, bei denen Rückficht darauf ge—

nommen ift, dafs alle Erfchütterungen nicht unmittelbar auf das Mauerwerk, fondern

auf den Erdboden übertragen werden, laffen fich bei gutem Baumaterial unter Um—

ftänden mit fehr dünnen Wänden ausführen.

So zeigt ein 50m langer, 5m tiefer, an der Rückwand des Pultdaches 4,5 m hoher, mit Pappe ge—

deckter Arbeitsfchuppen einer Fabrik von Cement-Arbeiten 1/2 Stein fiarke Umwandungen in Cement»

Mörtel mit 1 Stein ftarken Schäften in Entfernungen von 3 bis 4m707).

In folchen Fällen foll nach unten fiehender Quelle 703) bei 4 bis 5m Tiefe, bis

4m Höhe, Verwendung von Kalk-Cement-Mörtel und Holzeement-Dach, felbft auf

gröfsere Längen, wenn allenfalls in Abftänden von etwa 4!!! Pfeiler vorgelegt werden,

eine Dicke der Umfaffungswände von 1 Stein Starke oder von 30 cm bei Anwendung

von Hohlmauern genügen.

705) In: Die Maurerkunflz. 3. Aufl. Leipzig. S. 294.

705) Baugwksztg 1888, S. 660.

707) Nach: HAARMANN’S Zeitfchr‚ f. Bauhdw. x889, S. u.

705) Ebendaf.
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In Berlin nennt man bei Anlage von Seitenflügeln die dem Nachbar zugewen-

dete Umfaffungswand »hohe VVand«. Da folche mit einem Pultdach überdeckte

Flügel gewöhnlich eine geringe Tiefe haben und da die hohe Wand in der Regel

mit der gegenüber liegenden Hofmauer durch Balken verankert iH und keine Oeff—

nungen oder Nifchen erhalten darf, fo kann die MauerHärke hier für die drei oberHen

Stockwerke 11,32 Stein genommen werden. Eine VerHärkung um 1/2 Stein braucht

man erft bei dem vierten Gefchofs von oben eintreten zu laffen. Der im Dach be—

findliche Theil der hohen Wand iH mindeHens 1 Stein Hark mit vorgelegten Ver—

Härkungspfeilern zu machen; die in Berlin häufig angewendete ConHruction als ab—

gebundene Wand mit 1/2 Stein Harker Verblendung iH nicht zu empfehlen 709).

Zu den durch Balkenlagen belaHeten Mauern gehören zum Theile auch die

Umfaffungen von Lichthöfen. Da diefelben gewöhnlich verhältnil'srnäfsig geringe

Länge befitzen und meiH untergeordnete Räume begrenzen, fo macht man fie durch

drei Stockwerke hindurch 11/2 Stein Hark und läfft dann erH eine VerHärkung ein—

treten. Tragen fie keine Balken und begrenzen fie Räume von geringer Tiefe, fo

begnügt man fich wohl auch mit 1 Stein Stärke.

Die dem Nachbar zugekehrten Umfaffungen heifsen gewöhnlich Giebelmauern

und erhalten häufig keine BelaHung durch Balkenlagen. Man darf diefelben in Berlin

in den beiden oberHen Gefchoffen 1 Stein Hark machen, wenn fie von Oeffnungen

durchbrochen find, und braucht erH dann eine VerHärkung von 1/2 Stein, wie bei

den Frontwänden, alle zwei Gefchoffe vorzunehmen. Haben fie keine Oeffnungen, fo

darf man fogar die Stärke von 1 Stein durch drei Gefchoffe hindurch beibehalten 71°).

Diefe geringen Stärken find bei gewöhnlichem Mörtel wohl nur bei nicht zu beträcht—

licher Länge der Giebelwände und unter der Vorausfetzung zuläffig, dafs abknüpfende

Mittelmauern vorhanden find. Sind letztere nicht vorhanden, find die Giebelmauern

lang und hoch, fo müffen fie Härker und ähnlich den Frontmauern gehalten werden.

Stehen fie dabei auch frei und begrenzen grofse und hohe Räume, wie bei Hallen—

bauten, fo find fie der Beanfpruchung durch Winddruck angemeffen und, wegen des

Mangels an Verankerung, wie frei Hebende Mauern zu berechnen.

Die dem Nachbar zugekehrten Wände müffen, wenn fie an der Grenze oder

in einer Entfernung von derfelben Hehen, die unter der durch die jeweiligen Bau—

polizei—Vorfchriften feH gefetzten bleibt, als Brandmauern hergeHellt werden. Sie

dürfen als folche, auch im Dache, nicht unter 1 Stein Hark gemacht werden, dürfen

nur ausnahmsweife und unter vorgefchriebenen Sicherheitsvorkehrungen Oeffnungen

erhalten und durch Holzwerk oder SchornHeine nur fo weit beanfprucht werden, dafs

die feH gefetzte Mindeftfiärke immer übrig bleibt; auch müffen fie über das Dach

emporgeführt werden.

Der Ueberfiand über das Dach ift verfchieden geregelt. In Berlin fall er mindeHens 20cm, im

Großherzogthum Hefi'en mindefiens 40cm betragen.

Auch in Bezug auf die fonfiige Conftruction find die Vorfchriften für diefe Mauern verfchieden.

Während z. B. im Grofsherzogthum Heffen nur allgemein befiimmt iH, dafs die Stärke derfelben im ein.

zelnen Falle unter Berückfichtigung der Höhe der Gebäude, des Baumaterials, der Verbindung mit anderen

Mauern, der Beftimmung des Gebäudes und der Decken-Confiruction feH zu fetzen (ei, können die Brand-

mauern in Sachfen nach der Baupolizei-Ordnung für Städte entweder in den für die Umfafl'ungen überhaupt

Hatthnften )Iindeftfiärken oder, wenn (lies mit dem Zweck vereinbar iH, mit durch Bogen oder Roll—

fchichten verbundenen Schäften ausgeführt werden. Die Schilder miiifen dabei im Dache mindef’cens

709) Siehe: Scnon.z‚ a. a. O.

710) Siehe: Baugwksztg. 1890, S. 152.
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1/3 Stein, fonft in allen Gefchoffen 1 Stein ftark gemacht werden; die Schäfte (Verftärkungspfeiler) haben

im Dache 1 Stein, vom I. bis mit IV. Gefchofs von oben 11/2 Stein, im V. Gefchofs von oben 2 Stein

Stärke zu erhalten. Bogen oder Rollfchichten brauchen im Dache nicht, müffen aber fonft wenigflens alle

zwei Gefchoffe in der Tiefe der Schäfte und 1 Stein ftark hergeftellt werden.

In Magdeburg iit die geringfte Stärke der Brandmauer im Dach von der Höhe des Dachgiebels

abhängig und kann 25 cm und 38 cm betragen, wozu aufserdem noch Verfiärkungspfeiler treten können 7“).

Brandmauern von der Mindeitftärke von 1 Stein werden oft auch zur Ab-

fcheidung feuergefährlicher Theile von Gebäuden oder zur Theilung langer Gebäude

verlangt.

So mülfen in Berlin 25cm fiarke maffive Brandmauern im Inneren der Gebäude in ganzer Tiefe

und Höhe bis 20 cm über Dach auf je 40m Entfernung aufgeführt werden; nur ausnahmsweife wird das

\Veglaffen derfelben mit Rückficht auf den Nutzungszweck des Gebäudes geflattet.

In manchen Gegenden iit bei an einander ftofsenden Gebäuden die Ausführung 3_‘5°
. . Gemeinfchaft-

von auf der Grenze ftehenden geme1nfchafthchen Brandmauern (Commun-Mauern) liche Brand.

geftattet; in Berlin if’t dies nicht zuläffig. Als geringfie Stärke für alle Stellen der "“““-

Mauer gilt auch in diefem Falle gewöhnlich 1 Stein. Die Verftärkungen in den

unteren Gefchoffen fpringen nach beiden Seiten vor.

Im Königreich Sachfen können die gemeinfchaftlichen Brandmauern in derfelben \fVeife aufgeführt

werden, wie die felbftänc‘ligen7 in 1 Stein ftarken Schildern mit Verftärkungspfeilern, welche fymmetrifch

zur Mittellinie der Schilder fiehen, aber ohne Verbindung durch Bogen oder Rollfchichten; im Dach

müffen fie jedoch auch 1 Stein Hark fein.

Die Knief’tock- oder Drempelwände, alfo die bei den neueren fiädtifchen Ge—Kniengc‘i;vände.

bäuden zumeif’t vorhandenen Theile der Umfaffungen über der Dachbalkenlage, find

zweckmäfsiger Weife, auch bei hölzernen Hauptgefimfen, 1 Stein Hark zu machen

und nicht als 1,‘°2 Stein fiarke Verblendungen der fich an fie lehnenden, in Holz ab—

gebundenen -Kniewände des Dachgerüfles auszuführen. Bei maffiven Hauptgefimfen

genügt nur bei geringen Ausladungen derfelben die Stärke von 1 Stein (vergl. hier—

über Art. 301, S. 376).

Die geringfte Dicke der Knieftockwände ift mitunter auch baupolizeilich vorgefchrieben, fo in

Darmftadt mit 25 cm.

Diejenigen Scheidewände der Gebäude, welche durch Balkenlagen belaftet wer- Mitteäguem

den, nennt man in der Regel Mittelmauern (fiehe Art. I, S. 4). Die Beanfpruchung '

derfelben durch die Balkenlaft ii’t gröfser, als die der Frontmauern‚ auch können fie

nachtheiliger, als diefe durch die Erfchütterungen der Gebälke beeinflufft werden.

Mit Rückficht darauf aber, dafs in den Frontmauern die Druckfefligkeit des Materials

nur zu einem geringen Theile in Anfpruch genommen wird, diefelben dagegen dem

Winddruck unmittelbar ausgefetzt und durch Oeffnungen mehr durchbrochen find,

als die Mittelmauern und diefe den Witterungseinflüffen keinen VViderfiand zu leiften

haben, macht ‘man fie in der Regel doch nicht flärker, als die Frontmauern im

oberften Gefchofs‚ ja häufig noch fchwächer. Nur bei fehr tiefräumigen Gebäuden

und wenn die Mittelmauern viele Rauch—, Heiz— oder Lüftungs-Canäle aufzunehmen

haben, geht man über das Mafs von 11/2 Stein hinaus. Dies follte aber bei Ge-

bäuden mit 5 bis "im tiefen und durchfchnittlich 4m hohen Räumen, für welche die

Frontmauern im oberften Gefchoffe gewöhnlich auch mit 11/2 Stein bemeffen find,

immer angenommen werden. Bei fehr guter Ausführung kann man daffelbe durch

vier Gefchoffe beibehalten und braucht die Mittelmauern nur in noch tiefer liegenden

Gefchoffen zu verfiärken. Sind zwei den Frontwänden parallel laufende Mittelmauern

7“) Siehe: Deutfches Baugwksbl. 1882, S. 502.
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vorhanden, fo kann man die den erHeren zunächlt liegende fchwächer halten oder

wohl auch beide mit 1 Stein bemeffen.

In Berlin mufs mindeHens die eine der beiden Mittelmauern 11/2 Stein Hark gehalten werden.

In Darmftadt mufs je nach der Gröfse der Gebäude mindeHens eine der zur Balkenunterftützung

erforderlichen Scheidewände mal'fiv, und zwar wenigf’tens 1 Stein Hark im oberHen Gefchofs, ausgeführt

werden; ausgenommen hiervon find einftöckige Gebäude.

Unzuläffig erfcheint es, Balken tragende Wände durch mehrere Gefchoffe hindurch nur 1/2 Stein

Hark auszuführen, wenn auch in verlängertern Cement-Mörtel und unter Einfchaltung von I-Trägern zur

Auflagerung der Balken, wie dies in Hamburg gefchehen foll"”).

Erwähnung mag hier noch finden, dafs nur in 2 Stein Harken Mittelmauern

die engen, fog. ruffifchen SchornHeine ohne die oft recht Hörenden Vorfprünge bei

den gewöhnlichen Querfchnittsmafsen und mit Einhaltung der in der Regel vorge-

fchriebenen geringften Wanddicke derfelben von 12 cm fich unterbringen laffen.

Bei 13/4 Stein Harken Mittelmauern wäre dies allerdings auch zumeiH der Fall;

diefe können jedoch nur bei Bezug von geformten Dreiviertelfteinen hergeftellt

werden. Erfparniffe von Material laffen fich bei Harken Mittelmauern oft durch

Anordnung von überwölbten Nifchen erzielen, die in untergeordneten Räumen, Vor—

plätzen und Flurgängen häufig nicht Hören und unter UmHänden zu \Vandfchränken

ausgenutzt werden können.

Die nicht durch Balken belaf’teten Scheidemauern der Gebäude wird man in

{ehr vielen Fällen nur 1/2 Stein Hark zu machen brauchen und, da fie durch die

Streichbalken eine feitliche Sicherung ihres lothrechten Standes erhalten, diefe Stärke

auch bis zu vier Gefchoffen gewöhnlicher Höhe auf 5 bis (im freie Länge beibehalten

können. Es fetzt dies aber die Verwendung von fcharf gebrannten Steinen und

(Zement-Mörtel voraus.

In Berlin dürfen 1/2 Stein Harke Scheidewände nicht über (Sm lang gemacht werden“"'). Auch

bei nur ein Stock hohen Wänden von diefer Länge follte man immer wenigftens Kalk—Cement-Mörtel ver-

wenden. In mehrftöckigen Gebäuden werden in folchen Wänden die Thüröffnungen über einander an-

zuordnen fein. Die Thürftänder gehen durch die ganze Höhe durch, werden durch die Streichbalken

znngenartig gefafft und zwifchen diefen Hirnholz auf Hirnholz gefetzt.

Zur Trennung neben einander liegender Wohnungen empfiehlt fich immer die

Anwendung von 1 Stein Harken Wänden, eben fo, wenn es fich darum handelt,

das Durchhören von einem Raume nach dem anderen abzufchwächen, oder wenn

genügender Schutz gegen Abkühlung bei anHofsenden ungeheizten Räumen, wie

Hausfluren, Treppenhäufern, Vorräumen u. f. w. geboten fein foll.

Ueber 1 Stein Stärke wird man bei Scheidemauern nur bei fehr grofser Länge

und Höhe gehen, fo wie in denjenigen Fällen, wo in denfelben viele Heiz— oder

Lüftungs-Canäle unterzubringen find, oder wo eine gewiffe Sicherheit gegen Durch-

bruch geboten werden foll, oder wo man Hohlmauern zu errichten hat, die gegen

Durchhören fichern follen.

Die Umfaffungen der Treppenhäufer können zum Theile Front-, Mittel- und

Querfcheidemauern fein, je nach der Lage der Treppe im Gebäude. Je nach der

Confiruction der letzteren können diefelben auch verfchieden beanfprucht und danach

bemeffen werden. Zu beachten iH auch, dafs fie auf den Seiten, an welche fich die

Treppenläufe legen, bei Holztreppen ganz frei Heben und fie durch die Benutzung

derfelben Erfchütterungen erfahren, fo wie dafs man ihnen nach diefer Seite nicht

71-’) \‘ergl. die in Fußnote 706 (S. 389) mitgetheilte Quelle.

711% Nach: SCHOLZ, a. a. 0.
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 weiter aber, bei

zu behandeln und daher in den vier oberen Gefchoffen 11/2

noch größerer Höhe, um 1/2 Stein zu verftärken.

Stein fiark zu machen,

Die Treppenumfaffungen,

da an 2 Stein, wobei man die Verftärkung unter dem Ruheplatz aufhören läfft.

welche Balkenlagen aufnehmen
)

find als Mittelmauern

wohl auch in den drei oberen Gefchoffen 11/2

wie bei zweiläufigen Treppen gewöhnlicher Wohnhäufer, fo kann man

Sind fie

Stein als Dicke annehmen und von

dagegen kurz,

flucht vor, fo fetzt man der gefundenen Mauerftärke noch 1/2 Stein zu.

6 des Treppenhaufes [ehr lang und fpringen fie vor die Gebäude-

Sind dabei die

Frontmauerflück

gen Frontmauern im Erdgefchofs und oberften Gefchofs.

häufig angewendeten Regel auf die ganze Höhe als Stärke das Mittel aus der Dicke

giebt man ihnen nach einer

der iibri

So weit die Treppenmauern Umfafl'ungen find
)

treppen.

benutzt wird, nicht zu befchränken

gern Verftärkungen giebt, um den Treppenraum nach unten hin, wo er am meiften

Eine Ausnahme hiervon machen die Keller-
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Die nicht durch Balkenlagen beanfpruchten Umfaffungen kann man durch

fünf Gefchoffe“*) hindurch 1 Stein Itark machen. Diefe Stärke reicht auch für

fieinerne Treppen aus, wenn die Stufen an beiden Enden unterftützt find und beim

Aufmauern der Wände mit verlegt werden. Sind fie nachträglich einzuftemmen, fo

müffen die Mauern um 1/2 Stein verfiärkt werden. Dies mufs auch bei frei tragen—

den fleinernen Treppen gefchehen, deren Seitenwände des Stufenauflagers wegen

nicht unter 11/2 Stein gemacht werden dürfen.

In Berlin dürfen in \Vohngebäuden bei zweiläufigen Treppen die Seitenwände in den oberen fünf Ge-

fehoffen, bei Fabrikgebäuden nur in den vier oberen Gefchoifen 1 Stein Hark gemacht werden, in den tiefer

unten befindlichen Gefchoffen 11/2 Stein. Wenn das Treppenhaus breiter, als 2,5m ift, wenn die Stufen

eingeftemmt werden, wenn aufser den Thüren auf dem Hauptruheplatz noch Abortthüren auf dem Zwifchen-

podeft vorhanden find, und wenn die Mauern zur Aufnahme von Kochmafchinenträgern dienen, fo find

die Mauern durchgängig 13 cm ftiirker zu machen-"”).

Die mittlere \Vangenmauer bei zweiläufigen, gerade gebrochenen Treppen ift

in der Regel mit 1 Stein Hark genug, da fie durch die eingebundenen Steiuftufen

mit den feitlicheu Umfaffungen verbunden wird.

Bei unterwölbten Treppen find die als Widerlager dienenden Umfaffungen nicht

unter 2 Stein Hark zu machen. Diefe Stärke kann für drei auf einander folgende

Gefchoffe beibehalten werden, ift weiter unten aber um 1/2 Stein zu vermehren““).

In der umflehenden Tabelle7l7) geben wir Darf’reliungen der in Berlin von

der Bau-Polizei genehmigten Mauerftärken für Wohn- und Fabrikgebäude.

@) Mauern aus verfchiedenen Stoffen.

Bei der Verwendung von anderen Baufioffen, als Backfteinen kann man die

für die letzteren üblichen Mauerftärken nach den in Art. 298 (S. 374) gegebenen Ver-

hältnifszahlen für das gegebene Material umrechnen, ift dabei aber für das oberfte

Gefchofs an das geringfte zuläffige Mafs gebunden. Wenn diefes auch oft gröfser

if}, als für Backftein, fo ift man dagegen gewöhnlich in der Lage, die in den unter

einander folgenden Gefchoffen anzunehmende Verf’cärkung geringer als 136m (l,/2 Stein)

bemeffen zu können. Namentlich gilt dies für regelmäfsig bearbeitete und groß-

ftückige Steine, bei welchen Mauerlatten häufig nicht angewendet werden, und über-

haupt für alle Fälle, in denen die Mauerlatte weggelaffen werden kann und die

Größe der Mauerabf'atze nicht durch das Format und die Mafse der Steine be-

dingt ift.

Bei den geringwerthigen Mauerftoffen, deren geringe Feftigkeit oder unregel—

mäfsige Gefialt grofse Mauerdicken bedingen, ift man trotz der letzteren in der An-

zahl der über einander aufführbaren Gefchoffe und damit in der Gefammthöhe der

Mauern befchränkt. —

Reines Quadermauerwerk wird nur felten in Deutfchlaud angewendet, und

dann zumeif’c nur bei Gebäuden von Verhältniffen, die nicht den gewöhnlichen

entfprechen, fo dafs übliche Mauerftärken nicht angegeben werden können. Die den

Quadermauern zu gebende Stärke if’t daher nach den vorhandenen Bedingungen im

einzelnen Falle zu beurtheilen.

Das häufig vorkommende Mauerwerk mit Quaderverkleidung iii. nach dem

714) Nach: SCHOLZ‚ a. a. O.

715) Siehe: Baugwksztg. 1890, S. 152.

“b), Siehe: SCHOLZ, a. a. O.

717) Nach: Baugwksztg, 1890, 5.152,
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Material der Hintermauerung zu beurtheilen und diefem entfprechend in der Dicke

zu bemeffen.

Gutes Schichtfteinmauerwerk ift gutem Backfieinmauerwerk gleichwerthig. Für

Wohngebäude wird man aber die Umfaffungen der oberflen Gefchoffe, wegen der

befferen Wärmeleitungsfähigkeit der natürlichen Steine, in der Mauerdicke nicht auf

das bei Backiteinen noch unter Umftänclen zuläffige geringf’te Maß von 1 Stein

herabfetzen dürfen, fondern das von 11/2 Stein, das fich für Schichtiteine zu etwa

40 cm fiellt, anwenden müffen. Etwas darunter kann man gehen, wenn man, wie

dies durchaus zweckmäßig erfcheint, das Schichtfleinmauerwerk auf der Innenfeite

1/2 Stein Hark mit guten Backfieinen verkleidet, wobei aber auf guten Verband

zwifchen Schichtftein- und Backlteinmauerwerk zu achten if’c. Man erhält dann für

das oberfte Gefchofs ungefähr 35 Cm Mauerdicke der Umfaffungen. Mauerlatten

läfft man im Allgemeinen weg. Da man aber in der Bemeffung der Verfiärkungs-

abfätze nicht gebunden iit und bei denfelben bis auf 56m herabgehen kann, fo em-

pfiehlt fich dennoch die Verf’cärkung der Mauern in allen Gefchoffen. Alle ange—

gebenen Maße find übrigens von den üblichen Schichtfteinabmeffungen und den

etwaigen Baupolizei-Vorfchriften abhängig.

Im Königreich Sachfen miiffen die frei fiehenden Umfal'fungen aus regelmäßig bearbeiteten Steinen

[Sandfiein-Grundfh'icken u. dergl.) bei mehrgefchoffigen Gebäuden, deren Stockwerke nicht über 6 Ellen

(: 3,4 m) Höhe haben, wenigftens folgende Stärke erhalten:

Im Dach 8, bezw. 10 Zoll (= 0,159!“ oder 0,23€, m), mit Schäften von 16, bezw. 20 Zoll Stärke

(: 0,373m 0d61' 0,472 m);

im I. Stockwerke, von oben gerechnet, 10 Zoll Stärke (; 0,236 m), mit Schäften von mindefl:ens

16 ‚Zoll Stärke (20,318m);

im II. Stockwerke, desgl., 16 Zoll (: 0,373 m);

im III. Stockwerke, desgl., 20 Zoll (: 0,472 m);

im IV. Stockwerke, desgl., 22 Zoll (: 0,519m);

im V. Stockwerke, desgl., 24 Zoll ”: 0,5661“).

Als geringfte Dicke von Brandmauern gilt auch im Allgemeinen die von 25 Cm,

wie bei Backfteinen, obgleich die letzteren zumeifl feuerficherer find, als die natür-

lichen Steine.

Scheidemauern kann man nicht fchwächer machen, als die Schichtfteine dick

find. Für ftärker auszuführende Mittelmauern empfiehlt (ich jedoch als Dicke die—

jenige zu wählen, die fich durch das fcharfe Aneinandermauern der Läuferreihen,

gewöhnlich zwei, ergiebt. Ein geringerer Stärkezuwachs, als eine Läuferftärke, be-

deutet für die Fel'tigkeit keinen wefentlichen Gewinn, da er, abgefehen von den

Durchbindern, durch Füllfteine und Mörtel bewirkt wird.

Für lagerhafte Bruchfteine und Luftmörtel gilt als geringfte Mauerdicke 40 bis

456m, welche man nach der Gefchoßzahl urn fo viel zu verftärken hat, als dies im

Verhältniß zu Backf’tein unter fonft gleichen Umftänden erforderlich ift. Die Größe

der Mauerabfätze darf dabei aber nicht geringer als 106!!! genommen werden, da in

der Regel Mauerlatten in Anwendung gelangen. Ein oft angewendetes Maß für

die Abfatzbreite ift 15cm. In der Zahl der Gefchoffe geht 'man nicht gern über

drei hinaus.

Ganz ähnlich verfährt man bei Mauern aus unregelmäßigen Bruchfteinen; nur

dafs die Mindef’cdicke 50 bis 606!!! beträgt und die Höhe felten über zwei Gefchoffe

genommen wird. Bei größerer Höhe ift die abfatzweife Einfchaltung durchbindender

Schichten aus regelmäßigem Material erforderlich (vergl. Theil III, Band I, Art. 78,

S. 65 diefes >>Handbuches«).

323-
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Mittelguter Portland—Cement«Beton wird gutem Backfteinmauerwerk in Luft-

mörtel gleichwerthig erachtet. Man hat jedoch gefunden, wie fchon in Art. 300
(S. 376) erwähnt wurde, dafs genügender Schutz gegen Niederfchlag von Feuchtig-

keit und Wärmewechfel von den Umfaffungsmauern nur bei 25 bis 30 cm Stärke ge-
‚währt wird, wobei noch ein Putz mit Portland-Cement—Mörtel und forgfältige Arbeit

3327"

Kalkfnnd-

StampfmaiTe.

328.

Erd- und Lehmr

Stampfmafl'e.

vorausgefetzt werden müffen. lft letztere Bedingung erfüllt, fo kann dann diefe Mauer—

flärke durch drei Gefchoffe beibehalten werden, wie verfchiedene im Braunfchweigifchen
errichtete Gebäude beweifen, welche in drei Gefchoffen 3OCHI_ flarke Umfaffungen

haben 713). Die Scheidewände find bei diefen Gebäuden durchgängig 20 cm Hark

gehalten worden; nur bei einem derfelben bekam die Langfcheidemauer 25 cm. Dabei
wurden mehrere diefer Gebäude in der fchwerer zu beauffichtigenden Herftellungs—
weife mit Packung (vergl. Art. 133, S. 130) ausgeführt.

In England kommen wohl noch geringere Mauerftärken in Anwendung, jedenfalls aber nicht in
London, wo (vergl. Art. 134, S. 132) bei der vorgefchriebenen fehr fetten Mifchung des Stampf-Betons die
)lnuerftärke wenigftens gleich der Stärke der Ziegelmauern fein foll. Die Ueberwachungsgebühr des Be-
zirks-Baubearnten beträgt dabei um die Hälfte mehr, als bei anderen Gebäuden.

Da fo forgfältige Ausführung und Beauffichtigung, wie fie für die angegebenen
geringen Mauerdicken verlangt werden müffen, nicht immer vorausgefetzt werden
können, fo finden fich denn auch mehrfach Betongebäude, namentlich folche mit

magereren Betonmifchungen, mit ftärkeren Mauern ausgeführt.

So find bei einem in Elbing ausgeführten, aus Keller-, Erdgefchofs und einem theilweife als Knie—
flock behandelten Obergefchofs befiehenden \Vohnhaul'e die Umfaifungsmauern im Keller 0,65 bis 0,52 m,
im Erdgefchofs 0,52 bis 0,40 m, die Scheidewiinde im Keller 0,52 bis 0,25 m, im Erdgefchofs 0,47 bis 0,13m
Hark. Die Umfaffungsmauern des Erd- und Dachgefchoffes belieben hier aus Kunftfleinblöcken von ge-
llnmpftem Beton.

Aehnliche Maueritärken finden [ich auch bei anderen weftpreufsifchen Gebäuden und auch in VVürt—
tcmberg. So hat ein in Ravensburg errichtetes \\'ohnhaus im Fundament 1,00 m, Kellergefchofs 0,80 m,
Erdgefchofs 0,60 m, ()bergefchofs 0,47, m und im Knieftock 0,40 m Mauerflärke 719). Es find dies Mafse, die
über die im Backfteinbnu üblichen hinausgehen.

Nach Enge! 720) macht man bei zweigefchoffigen Gebäuden aus Kalkfand-Stampf-
maffe (vergl. Kap. 5, b, S. 123 u. ff.) die Umfaffungsmauern des oberen Gefchoffes 14 bis
20 Zoll preufs., alfo ungefähr 37 bis 52 cm, die des unteren Gefchoffes 20 bis 24 Zoll,
alfo 52 bis 63 cm Hark. Die durch Balkenlagen beanfpruchten Scheidemauern follen
eben fo ftark, die übrigen Scheidemauern ] Fufs preufs. (: 0,314m) dick gemacht
werden. Diefe Mafse gelten für eine durchfchnittliche Gefchofshöhe von 12 Fufs
(: 3,755 m) und für Verwendung von Luftkalk; bei hydraulifchem Kalk foll die Dicke
der Backfteinmauern genügen.

N1ch Il[mzefi“) foll man den Mauern bis zu 3m Höhe etwa 1/8 der Höhe zur
Stärke geben und für jedes Meter mehr 46m zufetzen.

Nach Eng/17“) hat man die Umfaffungsmauern von Gebäuden aus Erd- und
Lehm-Stampfmaffe (vergl. Kap. 5, a, S. 114 u. ff.) bei 24 Fufs preufs. (: 7,53 m)
Tiefe und 8 Fufs (: 2,51 m) Höhe 1,5 Fufs (: 0,47 m) Park zu machen und für jeden
Fufs mehr Höhe und Tiefe bis zu 44 Fufs Tiefe (13,31m) und 16 Fufs Höhe

ij— 5,02 m) ungefähr 1 Zoll (: 2,5 cm) zuzufetzen, wobei vorausgefetzt ift, dafs die
Gebäude eine Mittelmauer von mindefiens 0,47 m Dicke haben. Bei mehrgefchoffigen

 

 

T“*) Veugl.: Zeitfchr. f. Baukde. 188x, 5. 523.

“") Siehe ebendnf., S. 529, 533.

72") In: Der KulkSand—lifébau. 3. Aufl. Berlin 1864. S. 68.

721) In: Der Steinbau. &. Aufl. Leipzig 1882. S. 154.

722) In: Die Bauausführung. Berlin 188x. S. 241.
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Gebäuden gelten diefe Mafse für das obere Gefchofs; jedes untere if’c um 16cm

Ptärker in den Mauern anzulegen. Giebelwände eingefchoffiger Gebäude haben 42 cm

Stärke zu erhalten; für jedes untere Gefchofs find ebenfalls 16 cm zuzufetzen. Scheide-

wände ohne Belaf’cung follen mit 81 cm Hark genug fein.

Erd—Stampfmauern dürfte man übrigens felten über zwei Gefchoffe hoch machen.

Nach der gewöhnlichen Annahme find Mauern aus Lehmf’teinen 13/4-ma1 (vergl.

Art. 298, S. 375) fo Hark als Backfteinmauern zu machen. Abweichend find die An—

gaben von Engel 723), nach welchem von forgfältig angefertigten und darauf ausge-

trockneten Lehmf‘ceinen die Mauern nicht fiärker, als von gebrannten Ziegeln ge—

macht zu werden brauchen. Es follen die Aufsen- und Mittelmauern eingefchoffiger

Gebäude mit 11/2 Stein, Scheidewände mit 1 Stein hinreichend ftark fein.

Nach einer anderen Quelle 72“‘) wäre die Stärkenbeftimmung, wie bei gebrannten

Steinen, nach der Steinzahl vorzunehmen und die durch die gröfseren Abmeffungen

der Lehmfteine fich ergebende Verftärkung ausreichend.

Als genügend dürften diefe Mafse aber nur für fehr geringe Höhen— und Tiefen—

abmeffungen der betreffenden Räume zu erachten fein.

T) Grundmauern.

Die Stärke der Grundmauern gewöhnlicher Gebäude kann man in der Regel

ohne Rückficht auf das gegebene Material befiimmen, weil zumeifi bei denfelben

die für die verfchiedenen Materialien noch zuläffigen geringften Mauerftärken über—

fchritten werden. Eine Ausnahme hiervon machen nur die Grundmauern einge-

fchoffiger Gebäude, fo wie oft die unbelafteten Scheidewände, deren Grundmauern

man daher auch häufig aus regelmäfsig geformten Steinen herftellt, um die für die

unregelmäfsig gefialteten nöthigen gröfseren Dicken zu vermeiden.

Manche der für die Gefchofsmauern unter Umftänden verwendbaren Materialien,

wie Lehm—Stampfmaffe und Lehmfieine, können wegen ihres ungenügenden Wider—

Bandes gegen Feuchtigkeit für Grundmauern nicht in Betracht kommen. Andere

Materialien, die wegen ihrer ftofflichen Eigenfchaften hierfür ganz geeignet wären,

wie gut gebrannte Backfteine oder unregelmäfsige, fefte‚ aber kleine Bruchfieine,

"find wegen der geringen Gröfse der Stücke weniger brauchbar, als die grofsftückigeu

Baui’ceine, welche durch ihre Gröfse das gleichmäfsige Uebertragen der Gebäudelaft

auf den Baugrund begünftigen. Diefen Vortheil befitzen auch grofse, unregelmäfsige

Bruchf’ceine, wenn fie mit ausreichender Sorgfalt vermauert werden (vergl. Art. 68,

S. 83).

Eine gute Lagerung der Steine iPc auch bei regelmäfsiger Geftalt derfelben für

Grundmauern unbedingt erforderlich, wenn Luft-Kalkmörtel oder Mörtel von fchwach

hydraulifchem Kalke zur Verwendung gelangt oder wenn fie als Trockenmauerwerk

aufgeführt werden. Sie ift dagegen von geringerer oder wohl auch keiner Bedeutung

bei Mörteln von Hark hydraulifchen Bindemitteln, welche in kurzer Zeit hohe Feflig-

keit erreichen, wie Portland-Cement. Defshalb find Cement-Beton, Cement—Bruchfiein—

oder Cement-Backf’teinmauerwerk als fehr brauchbar für Grundmauern zu bezeichnen.

Aber auch bei diefen Materialien ii’t die geringf’ce Stärke der Grundmauern zunächft

nicht von der Druckfef’tigkeit der betreffenden Mauerwerksart, fondern von der Dicke

723) Ebendaf.‚ $. 203.

724) Zeitfchr. f. Bauhdw. 1858, S. 35.
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der auf ihnen l’cehenden Gefchoßmauern abhängig. Einfluß auf diefelbe haben dann

allerdings noch die Rückficht auf genügende Standfähigkeit des ganzen Bauwerkes,

etwaige feitliche Beanfpruchungen der Grundmauern durch Erddruck oder Gewölbe-

fchub, fo wie die Rückficht auf die Tragfähigkeit des Baugrundes.

Von größerer Einwirkung, als auf die Stärke, ift die Befchaffenheit der Bau—

fieine auf die Gefialt der Grundmauern.

Die untere Breite der Grundmauern if’c von der zuläffigen Druckbeanfpruchung

des Baugrundes abhängig; fie ift gewöhnlich größer als die obere Breite zu machen.

Diefe Verbreiterung (vergl. über diefelbe den vorhergehenden Band diefes »Hand-

buchesz Art. 363. S. 251, fo wie Art. 68, S. 84 des vorliegenden Heftes) wird nun

nach dem gegebenen Material verfchieden vorgenommen werden können. Bei Ver-

wendung von unregelmäßigen oder lagerhaften Bruchfteinen kann fie ohne befondere

Schwierigkeiten fletig, alfo mit Bö'fchung bewirkt werden, bei regelmäßig geformten

Steinen und Beton dagegen zweckmäßiger in Abfatzen. Auch der Vorfprung diefer

Abfatze ill vom Material abhängig. Bei Backl’ceinen if’t er zu 1/4 bis ‘;'2 Stein

zu bemeffen, bei Schichtfieinen und Quadern ift die Dicke derfelben von Einfluß

auf ihn. Ueberhaupt muß die Höhe der Abfätze in einem angemeffenen Verhältniß

zu deren Breite ftehen, wie am oben angegebenen Orte nachgewiefen worden ift.

Die Zahl der Abfaltze if‘c von der Höhe der Grundmauern und dem Maß der noth-

wendigen Verbreiterung abhängig. If’c die letztere groß, die Höhe dagegen gering,

fo kann dadurch eine Verfiärkung der Erdgefchoßmauer oder des Sockels bedingt

werden. Selbftverfiändlich wird man die Zahl der Abfätze möglich?: einzufchränken

und wo möglich mit einem einzigen, dem fog. Bankett oder der Grundbank, aus-

zukommen fuchen.

Von Einfluß auf die Geftalt der Grundmauern ift ferner die Anordnung eines

Untergefchoffes oder Kellers innerhalb derfelben. Auf der Innenfeite find dann Abfätze

oder Böfchungen unzuläffig und nur unter dem Fußboden ausführbar. Auf der

Außenfeite der Umfaffungen können diefelben zur Anwendung gelangen. Ob fie

aber da empfehlenswerth find, muß nach der Beanfpruchung der Mauer durch Druck

oder Seitenfchub beurtheilt werden.

Um eines mögliehfl gleichmäßigen Setzens des Grundmauerwerkes ficher zu fein, muß bei gleich-

artigem Baugrund und einer überall gleichen Belafiung die Mittelkraft aus fämmtlichen wirkfamen Kräften

durch den Bafis-Schwerpunkt hindurchgehen 725). Bei den gewöhnlichen Gebäuden mit Balkenlagen als

Zwifchendecken wird für die Umfafl'ungsmauern diefe Mittelkraft mehr nach innen, als nach außen zu liegen

und durch den \Vinddruck noch mehr dahin gedrückt werden, fo dafs dann die Verbreiterung des Fun-

<lamentes nach innen zu angezeigt erfcheint und daher die Anordnung von äußeren Abfaüzen im Allge—

gemeinen hierbei unzweckmäßig fein würde.

Zur Grundmauer von Umfafi'ungen if’c als oberlter Theil derfelben die Sockel-

oder Plinthenmauer, alfo das über die äußere Bodenfläche emporragende, bis zum

Erdgefchoß-Fußboden reichende Mauerltück zu rechnen.

Diefe erhält, einem allgemeinen älthetifchen Grundgefetze zufolge, welches

auf einem richtigen fiatifchen Gefühle beruht, einen Vorfprung vor der äußeren

Flucht der Erdgefchoßmauer, welcher in feiner Größe von der architektonifchen

Ausbildung des Gebäudes abhängig ift und durch den im Boden fleckenden Theil

der Grundmauer voll unterfiützt fein foll.

Die, wie fchon in Art. 330 erwähnt wurde, bei Gebäuden mit Balkenlagen als

735) Siehe Theil III, Bd. 1 (Art. 364, S. 252) diefcs »Handbuches .
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Zwifchendecken mehr nach der Innenfeite zu liegende Drucklinie der Erdgefchoß-

mauer verlangt auch auf diefer eine Verltärkung der Sockelmauer. Als Summe

diefer beiden Vorfprünge nimmt man mindeitens 1/2 Stein an. Ift jedoch das Sockel-

gefchoß oder der Keller auch mit einer Balkenlage überdeckt, fo iit der Vorfprung

auf der Innenfeite allein zu 1/2 Stein zu bemeffen.

Unmittelbar an der Nachbargrenze fiehende Giebelmauern können den Vor-

fprung nur auf der Innenfeite erhalten, gemeinfchaftliche Giebel- oder Brandmauern

dagegen gleichmäßig vertheilt nach beiden Seiten.

Mittel- und Scheidemauern von Untergefchoffen können in ihrer Stärke nach

den Regeln bemeffen werden, die für Obergefchoffe gelten; diefelbe hat fich alfo

nach der Zahl der über ihnen befindlichen Stockwerke, bezw. nach der Bean-

fpruchung auf Druck und Erfchütterungen zu richten. Häufig verfiärkt man fie

jedoch durchgängig um 1/2 Stein, und zwar gleich vertheilt für beide Seiten. Dies

findet immer für die im Boden fieckenden Theile diefer Grundmauern 1°(att, fo wie

dann, wenn kein Untergefchoß vorhanden ift.

Bei Verwendung von Bruchfleinen bcmifft man die Verftärkung oft zu 15 cm.

Die Breite der Mauerfohle, alfo die unterl’te Breite der Grundmauer, iii nach

der zuläffigen Druckbeanfpruchung des gegebenen oder verbefferten Baugrundes zu

beurtheilen. Zu ihrer Befiimmung ift daher die Laf’t, welche durch die Grundmauer

auf den Baugrund übertragen werden toll, zu berechnen. Die Belaf’cung der Flächen-

einheit der Sohle darf die größte zuläffige Druckbeanfpruchung des Baugrundes

nicht überfchreiten, wobei bei hohen Bauwerken die zufällige Vergrößerung der

Beanfpruchung durch VVinddruck nicht außer Acht zu laffen if’t.

Die Rückficht auf gleichmäßiges Setzen der Gebäude verlangt bei gleichmäßig

preßbarem Baugrund, daß auf die ganze Ausdehnung der Fundamentfohle der

Druck auf die Flächeneinheit überall derfelbe fei. Dies führt nicht nur auf eine

verfchiedene Breite der Sohle für die verfchiedenen Mauern, fondern auch mitunter

auf verfchiedene Breiten derfelben innerhalb des gleichen Mauerzuges.

Ueber die Grundlagen zur Berechnung der Breite der Fundamentfohle nach

ihrer Druckbeanfpruchung ift auf den vorhergehenden Band (Art. 363, S. 250)

diefes »Handbuches« zu verweifen.

Ergiebt die Berechnung, daß die obere Breite der Grundmauer für den ge—

gebenen Baugrund ausreichen würde, fo ift eine Veritärkung nach unten, alfo auch

ein Bankett überflüffig, es fei denn, daß die Rückficht auf Standfähigkeit eine folche

geböte, was nach der Lage des Angriffspunktes des Druckes in der Sohle zu be—

urtheilen iPc (vergl. hierüber den gleichen Band, Art. 356, S. 246).

Oft iii; die zuläffige Druckbeanfpruchung eines Baugrundes nicht bekannt oder

durch Baupolizei—Vorfchriften nicht feft geflellt, fo daß einer Berechnung der Sohlen-

breite Schwierigkeiten entgegenftehen. Man if’c dann in der Bemeffung derfelben

auf die Erfahrungen angewiefen, die in der Nachbarfchaft des Bauplatzes unter

ähnlichen Verhältniffen gemacht wurden.

Auch in diefer Beziehung find Regeln aufgeftellt werden, die aber wefentlich

von einander abweichen. Es fei hier nur die Regel von Gil/y”°') angeführt, nach

welcher für gewöhnliche Fälle und bei feftem Baugrund die Sohlenbreite 1/5 der

Höhe der Grundmauer mehr, als die obere Breite betragen foll.

726) Nach: BREYMANN, G. A. Allgemeine Bauconfiructionslehre u. {. w. Theil li 5. Aufl. Stuttgart 188r. S. 284.
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Wie fchon in Art. 330 (S. 398) erwähnt wurde, wird die Verltärkung der

Grundmauern nach der Sohle zu bei regelmäfsig geformten Baufieinen zumeift in

Abfätzen vorgenommen. Einfachften Falles belieben diefe in einem Bankett, welches

bei einem vorhandenen Untergefchofs immer unter dem Fufsboden deffelben zu

liegen hat und auch unter den Thüröffnungen hinweggeführt wird.

Die Höhe des Banketts wird zu 30 bis 60cm angenommen, der jederfeitige

Vorfprung zu 15 bis 20 cm, wenn natürliche Steine dazu Verwendung finden. Bei

Ausführung in Backfteinen müffen die Abfatze 1/4 oder 1/2 Stein Vorfprung erhalten;

doch darf niemals eine Abtreppung angewendet werden, in welcher die Abfätze nur

1 Schicht hoch find; diefe Höhe mufs zum mindeften 2 Schichten betragen (vergl.

Art. 68, S. 83).

Sind aufser dem Bankett noch mehr Abfätze nothwendig, fo werden diefe

unter Fefthaltung des Grundfatzes, dafs der Vorfprung nicht gröfser als die Abfatz-

höhe fein darf, auf die Grundmauerhöhe vertheilt. Die Vorfprünge werden dabei,

wenn die Mauern in den Boden eingefchnitten find, in der Regel gleichmäfsig auf

beide Seiten vertheilt, wenn nicht mit Rücklicht-auf die befonderen Anforderungen

der Standfähigkeit Anderes erwünfcht ilt.

If’t ein Untergefchofs vorhanden, fo können Abfatze im Inneren deffelben nicht

angewendet werden. Verfiärkungen fallen dabei bei Frontmauern ganz auf die

Aufsenfeite, wenn dies zuläffig if’c (vergl. Art. 330, S. 398), oder man mufs auf der

Innenfeite die Verltärkung auf die ganze Höhe ausführen, um glatte Wandflächen

zu erhalten.

Bei Verwendung von Bruchfteinen ift die Ausführung von geböfchten Grund-

mauern ohne Schwierigkeiten zu bewerkltelligen, wie fchon in Art. 330 (S. 398) er-

wähnt wurde.

Selbftverftändlich ift die Böfchung auf beiden Seiten der Mauer nur zuläffig,

wenn kein Untergefchofs vorhanden ift. Auf der Aufsenfeite der Umfaffungsgrund—

mauern hat fie gegenüber den Abfätzen den Vortheil, dafs lich kein Waffer fett
fetzen kann, fondern daffelbe zum Abfliefsen nach unten gezwungen ift. Defshalb

wäre es auch für die Abfätze immer vortheilhaft, diefelben oben abzufchrägen.

Als Mafs der Böfchungsausladung wird für jede Seite etwa 1/6 der Höhe an-
genommen. Oft wird unter dem geböfchten Mauertheile noch ein Bankett angeordnet.

Gewöhnlich il‘t die mit: Rückf1cht auf die zuläffige Beanfpruchung des Bau-
grundes und auf das über der Erde befindliche Mauerwerk mehrgefchoffiger Gebäude
feft gefiellte Dicke der Mauern auch ausreichend, um dem einfeitigen Erddruck oder
Gewölbefchub, dem diefelben ausgefetzt fein können, genügend Widerftand zu leiften.

In aufsergewöhnlichen Fällen, z. B. bei tief in den Boden hineinreichenden

Kellern unter leichten Gebäuden, find ftatifche Unterfuchungen zur Ermittelung der
Dicke und geeignetl’ten Geftalt der Mauer anzuftellen. Wegen der Unterfuchungen

in Bezug auf den Gewölbefchub fei hier auf Theil I, Band I, zweite Hälfte (Abfchn. 5 727)

diefes »Handbuches«‚ fo wie auf das in Theil III, Band 2, Heft 3 folgende Kapitel

über Stärke der Gewölbe, W'iderlager und Pfeiler verwiefen.

Ueber die Stärke der dem Erddruck ausgefetzten Mauern finden fich Angaben
in Theil III, Band 6 diefes >>Ihndbuches« (Abth. V, Abfchn. 2, Kap. 1).

Es mag hier noch die Bemerkung Platz finden, dafs es nicht angängig if’c, bei
Grundmauern, die einerfeits vom Erddruck, andererfeits vom Gewölbefchub bean—

727) 2. Aufl.: S. 246.
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fprucht werden, zu Gunften einer Verringerung der Mauerdicke ein gegenfeitiges

Aufheben diefer Schübe anzunehmen; denn der Erddruck kann veränderlich fein

oder durch Abgraben des Bodens wohl ganz aufgehoben werden.

b) Wandverftärkungen.

Erfparniffe bezüglich des Materialaufwandes laffen fich bei der Herftellung Vorbefjf;kung

von Bauwerken dadurch erzielen, dafs man den Mauern nicht auf ihre ganze Länge '

und Höhe eine ihrer Beanfpruchung angemeffene gleiche Dicke giebt und (ie nicht

immer nur in dem gleichen Material aufführt, fondern fie an geeigneten Stellen

verftärkt. '

Diefe Verftärkungen können entweder in einer Vergröfserung der Standficherheit

durch gefchickte Anordnung des Grundriffes oder des Querfchnittes der Mauer oder

durch geeignete Verbindung mit anderen Conflructionstheilen befiehen, oder fie

können auf Erhöhung der Feftigkeit der ganzen Mauer durch paffende Vertheilung

von fef’cerem und weniger feftem Material abzielen. Beide Verftärkungsweifen können

auch gleichzeitig in Anwendung kommen.

!) Veritärkung der Standficherheit.

Die Standficherheit eines Mauerkörpers kann erhöht werden, indem man, Ueb3ä-cht.

gleiche Querfchnittsgröfse vorausgefetzt, von der gewöhnlichen rechteckigen Quer-

fchnittsform abgeht und ihn nach oben hin verjüngt. Es wird damit nicht nur der

Schwerpunkt deffelben tiefer gerückt, fondern auch die Aufftandsfläche verbreitert und

damit das Kippen um eine Kante erfchwert. Zu den Mitteln, eine Verjüngung des Quer-

fchnittes herbeizuführen, gehören die Anordnungen von Sockelvorfprüngen, Böfchungen,

Abtreppungen und die Abfchwächung der Mauern in den oberen Gefchoffen. Diefe

Mittel find im Vorhergehenden fchon mehrfach befprochen worden und bedürfen

daher hier keiner weiteren Erörterungen.

Die Geltaltung des Grundriffes einer Mauer if’c in fo fern auf die Standficher-

heit von Einflufs, als durch Anordnung von Vorfprüngen in paffenden Abfländen,

den Pfeilervorlagen und Strebepfeilern, diefelbe erhöht wird, indem unter Verringerung

der Maffe der Abfiand der Schwerlinie des ganzen Mauerkörpersvon der Drehkante

eine Vergröfserung gegenüber dem bei einer gleich dicken Mauer ohne Strebepfeiler

erfährt. Damit iIt in der Regel auch eine Raumerfparnifs, jedoch andererfeits

auch eine verhältnifsmäfsig theuerere Ausführung ver-

bunden.

Auch die zwifchen den Pfeilern befindlichen

Mauerfelder, die Mauerfchilder, können durch ihre

Grundrifsbildung zur Vergröfserung der Standficherheit

herangezogen werden, indem man fie gekrümmt her- '

fiellt und ihre gewölbte Seite der Richtung der an—

greifenden Kraft zukehrt. Die Wirkung der letzteren

wird dadurch auf die Seiten der Pfeiler übertragen

und hebt [ich in diefen gegenfeitig auf, fobald es fich

um Zwifchenpfeiler handelt. Bei den Endpfeilern der

Mauer ift dies nicht der Fall; diefelben müffen daher

entfprechend ftärker gemacht werden.

Handbuch der Architektur. III. 2, a.
26

Fig. 714.
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Eine Anordung diefer Art zeigen die L'mfaffungsmauern des Kellergefchoffes der SI. 7ames’s Eledrit

Light Cmtnz/ Sidi/an zu London (Fig. 714 733).

Einen ähnlichen Erfolg kann man dadurch erzielen, dafs man die der an—

greifenden Kraft abgekehrte Seite der Mauerfchilder im Bogen in die Pfeiler-

vorfprünge überführt. Die Schilder verltärken fich hierbei allmählig nach den

Pfeilern zu.

Erhöhte Standficherheit der Mauern kann auch durch geeignete Verbindung

mit anderen Confiructionstheilen erzielt werden, und zwar indem die letzteren ent-

weder dadurch zum \Viderltand gegen Beanfpruchungen mit herangezogen werden

oder indem fie diefe ganz aufnehmen. Im erf‘cen Falle findet die Ueberleitung des

Druckes -— hier kommen nur der V\'inddruck und die Beanfpruchung durch Er-

fchütterungen oder ungleichmäfsige Bodenfenkungen in Betracht —— von einer Mauer

auf die andere, und damit die Vertheilung deffelben, durch Balkenlagen oder Gurt-

bogen oder Strebebogen oder Verankerungen Itatt. Im zweiten Falle wird eine

Entlaftung der Mauer von lothrechten Drücken oder Seitenfchüben durch vor- oder

eingelegte Stützen aus Holz oder Eifen herbeigeführt, welche diefelben aufzu-

nehmen haben.

Von einer Befprechung der Gurt— und Strebebogen kann hier abgefehen werden,

da diefe beffer an die der Gewölbe—Confiruetionen (fiehe Theil III, Band 2, Heft 3

diefes >>Handbuches«) fich anfehliefst. Das Gleiche gilt in der Hauptfache von

den Pfeilervorlagen und Strebepfeilern. Auch die Verankerungen mit anderen Con-

Ptructionstheilen finden naturgemäfs ihre Behandlung bei den Balkendecken, Gewölben

(fiehe im gleichen Hefte) und Sicherungen gegen Erderfchütterungen und Bodenfenkungen

(fiehe Theil III, Band 6 diefes >>Handbuches«‚ Abth. V, Abfchn. I, Kap. 3). Eben

fo verhält es fich mit den den Mauern zur Entlaftung von lothrechten Drücken oder

Seitenfchüben ein— oder vorgelegten Conftructionstheilen von Eifen und Holz, welche

zu den Stützen der Balkendecken und Gewölbe gehören.

Es bleiben daher für die Befprechung an diefem Orte nur die mit Rückficht

auf den \Vinddruck angeordneten Mauerpfeiler übrig.

Pfeilervorlagen und Strebepfeiler find nicht wefentlich von einander verfehiedene,

lothrecht auflteigende Mauervorfprünge. Die Pfeilervorlagen (VVandpfeiler, Lifenen)

behalten gewöhnlich ihre Breite und Dicke auf ihre ganze Höhe bei und find häufig

unter dem oberen Mauerabfchlufs unter einander durch eben fo weit vorfpringende

Rollfchichten oder Bogenfriefe oder Bogen verbunden. Im letzteren Falle bilden

fich in den Mauern Nifchen oder Blenden. Die Strebepfeiler läfft man häufig in

der Breite, namentlich aber in der Gröfse des Vorfprunges nach oben hin abnehmen;

fie endigen entweder unter dem oberen Mauerabfchlufs, oder fie verkröpfen fich mit

demfelben oder durchfchneiden ihn; felten find fie unter ihm mit einander verbunden,

obgleich auch folche Verbindungen vorkommen, die dann aber gewöhnlich nur auf

einen Theil des Vorfprunges ausgeführt werden.

In Bezug auf die Lage des Vorfprunges der Verflärkungspfeiler zu den Mauern

des Gebäudes find drei Fälle zu unterfcheiden: der Vorfprung fällt ganz nach außen

oder ganz nach innen, oder er vertheilt fich auf beide Seiten. Die für die Stand-

ficherheit vortheilhaftefte Lage des Vorfprunges bei einer einzeln fiehenden Mauer

mufs die der Kraftrichtung abgekehrte fein (Fig. 716). Für den Winddruck, der

hier allein in das Auge zu faffen ifi, wäre diefe bei einem Gebäude der Vorfprung

 

73\} Nach: Engineer, Bd. 70, S. 188.
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Fig- 715. Fig-716— Fig.7l7- nach innen. Da aber der Wind von ver-

fchiedenen Seiten kommen und von der ge—

troffenen Mauer auf die gegenüber fiehende

übertragen werden kann, auf welche auch je

nach der Steilheit des Daches mehr oder

weniger vorn \Vindfchub des letzteren abge—

geben wird, fo ift bei gefchloffenen Gebäuden

dem Vorfprung des Pfeilers nach aufsen

(Fig. 715) der Vorzug zu geben. Hierbei if’c

eine folche Verbindung von Mauerfchildern

und Pfeilern vorausgefetzt, dafs beide zufammen den erforderlichen Widerftand leiden

können und die erfteren an den letzteren die genügende Unterftützung finden. Dafür

ift aber die Anordnung eines Vorfprunge5 nach beiden Seiten der Mauer (Fig. 717)

am geeignetften und daher den beiden anderen Bildungen vorzuziehen.

Die Entfernung der Pfeiler-Verfiärkungen von einander wird in der Regel v0n

der räumlichen Eintheilung und der formalen Ausbildung des Gebäudes abhängig

fein; eben fo wird die Mauerdicke des Schildes mit Rückficht auf die gegebenen

Verhältniffe und die zuläffigen Mindeftdicken beitimmt werden können.

Immerhin wird es manchmal wünfchenswerth fein, zu prüfen, ob für die gegebene Strebepfeiler-

entfernung die gewählte Mauerdicke ausreichend ift. Ein Weg dazu ill der, das Mauerfchild als eine auf

zwei Seiten aufruhende, durch den Wind gleichmäßig auf Durchbiegung beanfpruchte Platte anzufehen.

Je inniger der Zufammenhang des Mauerkörpers ift, um fo zuläffiger wird diei'e Berechnungsweife fein.

Es ift bekanntlich

W—>

M ;

worin fl/I das gröfste Biegungsmoment7 & die zuläffige Beanfpruchung für die Flächeneinheit und 1

a

das Widerftandsmoment bedeuten. Im vorliegenden Falle ii’t

? 12
M: _ ,

8

worin ! die Entfernung der Stützpunkte und p die Belaftung für die Längeneinheit, hier den \Ninddruck

für 1qm getrofi'ener \Vandfläche (= 120 kg), bezeichnen. Ferner in:

_? __ 112

7_ 6 ’

wenn man 11 als Mauerdicke annimmt und einen Streifen von Im Höhe in Rechnung zieht.

Die Biegungsfeitigkeit von Mauerwerk if’t unbekannt; man wird fich daher damit begm'igen mül'fen,

für ‚€ die zuläffige Beanfpruchung des Mörtels auf Zugfefligkeit zu letzen.

Es ergiebt [ich dann

6 [I]

d " VT -
Diefe Berechnungsweife ill nur zuläffig, wenn das Mauerfchild in den Strebepfeilern eine genügende

Unterfliitzung findet, wenn diefe alfo einen Vorfprung nach der dem Winde abgekehrten Seite haben.

Die Sicherheit, welche der Auffiand des Maueri'childes auf der Grundmauer und die Belaflzung durch die

Balkenlage bieten, ifl nicht mit in Rechnung gezogen; dagegen iR auch keine Rückficht auf die Höhe

genommen.

Beil'piel. Die Länge des Mauerfchildes fei 4,5 m und die Stützweite ! : 5,0 m; als zuläffige Be—

anfpruchung des Luftkalkmörtels werde k : 1kg für 1.qcm oder k : [O 000 kg für Im“ angenommen.

Es ifi dann

 

2

[II: 120T5 : 375mkg

und

6 . 375

10 000

: 0,474 m .
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Die Breite des Strebepfeilers, d. h. feine Abmeffung in Richtung der Mauer-

länge kann ebenfalls nach Mafsgabe der Umftände feft gefiellt werden, während

die Abmeffung fenkrecht zur Mauerlänge durch Berechnung der Stabilität eines aus

einem Schild und einem Strebepfeiler zufammengefetzten Mauerf’tückes gefunden

werden müffte.

Diefe Berechnung ii’t unter Annahme eines auf die ganze Höhe gleich bleibenden

rechteckigen Querfchnittes des Strebepfeilers, und. wenn man ein Maueri’cück für

fich allein, ohne Rückficht auf den Zufammenhang mit dem Ge-

bäude, betrachtet und nur die Stabilität gegen Umkanten unter-

fucht, nicht fchwierig.

1. Fall: Der Strebepfeiler fei der Windrichtung zugekehrt (Fig. 718).

Es [ei W der Winddruck, G das Gewicht, F die Grundfläche und /z die

Höhe der Mauer, 11 die Länge des Mauerfchildes, d, die Dicke defi'elben, lg die

Breite des Strebepfeilers7 de; die Dicke deffelben, T das Gewicht der Raumeinheit

des Mauerwerkes und a‚ der Abfiand des Lothes durch den Schwerpunkt der

Mauer von der Drehkante D 1). Bei m-facher Sicherheit mul's dann fein:

m W—ä— : Ga„

worin G = F}; T = (l, (ll + 12 dg) IL T und

111112-i-12 d22

2(11d1+12d2) '

W
„'2 : V-l— ("' — 11 an?) .

[2 T

Beifpiel. Für 11 = 4,5 m, lg : O‚5m, dla—0,5111, ]; = 8,0‘“, “(=1600kg

für 1 cbm Backfteinmauerwerk und m : 1,5 berechnet lich W: 5 . 8 . 120 =

4800 kg, und dann

al:

woraus

 

d2 : 2,6 m .

II. Fall. Der Strebepfeiler fei der Windrichtung abgekehrt (Fig. 719).

Es berechnet {ich hierfür

12 1122 — 111112 + 2 /1 dl 112

2 (11 111 + 12 d?)
(11:  

und dann

11171 V 1 m W _ 111/12

1 = — —— 1 d 2)12 12 i 12 ( T + 1 1 + 122

Beifpiel. Unter denfelben Annahmen, wie oben, ergiebt (ich

072 = 1,1 m -

III. Fall. Der Strebepfeiler fpringe zu beiden Seiten der Mauer gleich

viel vor (Fig. 720).

Dann ift

 

   

Z} 111 V ‚„ „/ 12 d 2
(iz: : —— i 1 I

2 [2 “( /2„. + 4 lg‘ '

Beifpiel. Fiir die obigen Annahmen wird

d: = 1,5 m -

Wenn die Dicke einer Mauer ohne Strebepfeiler bekannt iR, fo läfl't (ich

dann leicht die Strebepfeilerdicke einer mit Strebepfeilern verfehenen Mauer von

gleicher Stabilität berechnen.

Ill fl die Grundfläche des Mauerfchildes, fg die des Strebepfeilers und F

die der Mauer ohne Strebepfeiler, deren Dicke mit a' und deren Länge mit 1

bezeichnet werden (011, während fonft die früheren Bezeichnungen beibehalten

1
a1:Ü-:?dg

und

 

 

 

  

 

   

    

Fig. 718.

n« ---- 3 v-

.« i. >

?

|

l

!

W—j» %

£
*? 5

v '

1

!

r—|"‘ |

sa

.. s
r—- T 16 Z.

‚_;Ä.

32

' JJ

Fig. 719.



ws

Fig. 720. werden, fo berechnet fich für den Fall I der Abftand a‚ des Schwerpu'nktes der Mauer

mit Strebepfeilem von der Drehkante aus der Gleichung1

(f1+f2)ai=f%d1+fz —2—d2.

Sollen beide Mauern gleiche Stabilität haben, fo muß

(fl+Mm=F%d

 

 

„;

; 5 fein, oder

'; 142 = !1 (112 + 12 (122,

\VOI'8.IIS

] Vl____d_—2_2Mldl

13 ”=

Die Dicke 11 der Mauer ohne Strebepfeiler findet lich aus der Momenten-

  
  
 

  
;._ l

& i gleichung

‘ i

‘? si „: Wih=le—d.

„5“* ‘a'z—‚ra'f - - 2 2

‘ Da. G=d11*{, foifl‘.

 
d : VI); PV .

T

Beifpiel. Es fei wie früher !: 5,0 m, ll : 4,5111, l'_7 : 0,5 m, ]; = 8,0‘“‚

111 : O‚5m‚ T =1600kg und m : 1,5. Es iii dann W: 8 . 120 : 960kg für Im

Länge und

. 960
d__ _

VL51600 0’“ „.

d2____V5-___—_'20‚95 —5.4‚5 0,25 —2‚em

was mit dem früheren Ergebnifs übereinl'timmt (vergl. S. 404).

Schwieriger und umitändlicher wird die Berechnung, wenn Rücklicht auf die

in der Auffiandsfläche fich ergebenden Spannungen genommen werden foll.

Nur Druckfpannungen find vorhanden, wenn die Mittelkraft der auf Umfiurz

wirkenden Kräfte zwil'chen die in der mit der Kraftrichtung zufammenfallenden

Schweraxe der Aufflandsfläche der Mauer liegenden Kernpunkte fällt. Es iPc daher

wenigftens die Lage des dem Winddruck abgekehrten Kernpunktes zu beftimmen,

durch den äufserfien Falles die Mittelkraft gehen darf. Der Abf’tand diefes Punktes

vom Schwerpunkte des Grundriffes ifl in die Stabilitätsgleichung einzufetzen, aus

der dann die Mauerdicke berechnet werden kann.

Es fell hier nur der Fall III der Strebepfeileranordnung (Fig. 721) unterfucht

Fig. 721'. werden. Neben Beibehaltung der früher angewendeten Bezeichnungen fei e; der

Abfland des fraglichen Kernpunktes (K}) von dem hier mit dem Mittelpunkte des

   

„
.
.
.
.
.
.

 

 

     

    

ä"“;j€i'f_'""fl Grundrifl'es zufammenfallenden Schwerpunkte 5 deffelben. Man hat nun

? _ _7 729
‚_; : 12 — Fa2 )‚

*“ worin 7 das Trägheitsrnoment des Grundriffes für die Schweraxe YY des Grund—

s_[ßg__ rifl'es, F die Fläche des letzteren und a2 den Ab1'tand des Schwerpunktes von der

W e.,“ &. ' "" Drehkante DD bedeuten.

Es ift ferner

* 72%(1111713—l—121123), F: [\ dl +12 ti_y und. (12 : —ä—dg, alfo

11 e _ l.d.°+l.df .

2” 64.(!.a3 +lzd2) ' 
Die Stabilitätsgleichung ifi

729) Vergl. Theil I, Band :, zweite Hälfte, 2. Aufl. (S. 89) diefes »Handbuches«.
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1
lV—— / = G en ,

2 ‘ -

woraus fich die cubifche Gleichung

? IV ['n’ 3

dfi— J d-z+ “ :o  

{ 12 lg

ergiebt. aus welcher 112 berechnet werden kann.

Die beiden anderen Fälle der Strebepfeileranordnung ergeben für die Berechnung von d2 Gleichungen

noch höherer Grade.

Die Druckfpannung in der Drehkante kann auf dem früher (in Art. 304, S. 381) angegebenen

Wege ermittelt werden.

2) Veritärkung der Feftigkeit.

Regelrechter Verband und gute Mörtelverbindung der Steine einer Mauer

reichen oft nicht aus, um derfelben genügende Sicherheit gegen die Einwirkungen

von Erfchütterungen und ungleichmäfsigem Setzen in Folge von Bodenfenkungen

zu verleihen. Wie fchon im vorhergehenden Bande (Art. 105, S. 83) diefes »Hand-

buches« erörtert wurde, werden zur Erhöhung der hierbei namentlich in Anfpruch

genommenen Zugfeftigkeit die Verklammerungen und Verankerungen angewendet.

Bezüglich der letzteren find hier einige Ergänzungen zu machen, in fo weit dies

nicht in Theil III, Band 6 (bei Befprechung der Sicherungen gegen die Wirkungen

von Bodenfenkungen und Erderfchütterungen) diefes »Handbuches« gefchieht.

Die Verankerungen bezwecken die Herftellung von in fich möglichft zufammem

hängenden Mauerkörpern und Mauerfyf’temen, damit bei Eintritt der erwähnten

Beanfpruchungen die ganze Mauer oder das ganze Mauerfyftem am Widerftand

gegen diefelben theilnimmt. Man fucht dies durch Einlagen von zugfeften

Stoffen, wie Eifen und Holz, zu erreichen. Man hat dabei allerdings mit der Ver—

gänglichkeit diefer Stoffe zu rechnen. Bei Mitverwendung der Mörtelverbindung

erfüllen fie ihren Zweck aber jedenfalls, bis der Mörtel felbft feine gröfste Zug-

fefligkeit erlangt hat und damit jene Hilfs—Conftructionen mehr entbehrlich macht.

Man hat auch Beifpiele, dafs das Eifen bei genügendem Schutze gegen die dauernde

Einwirkung der Feuchtigkeit fehr lange feine Feftigkeit bewahrt. Andererfeits ift

auf die Gefahren aufmerkfam zu machen, welche die mit Ausdehnung verbundene

Oxydation des Eifens für Quader, in welche es eingelaffen iPc, mit fich bringt, und

welche die nach Vermoderung des Holzes in den Mauern entflehenden grofsen

Höhlungen herbeiführen.

Erwähnung mag hier noch finden, dafs Verankerungen häufig auch zur Wieder-

heritellung von Gebäuden angewendet werden, welche in ihrem Beltande fchon

Noth gelitten haben. _

Zu gleichem Zwecke, wie Klammern und Anker, kommen auch, wie ebenfalls

fchon im vorhergehenden Bande (Art. 95 bis 103, S. 77 bis 82) diefes»Handbuches«

befprochen wurde, befondere Formungen der Fugenflächen in Anwendung. Abge—

fehen von den gröfseren Kofien, die diefe Mittel veranlaffen, find fie im All-

gemeinen wegen der verhältnifsmäfsig geringen Zug— und Scherfeftigkeit der meiften

Steinarten nicht befonders zweckmäßig.

Einlagen von Holz in den Mauern zur Erhöhung der Fef’tigkeit derfelben find

eine mehr der Gefchichte angehörige Confiruction und werden heutigen Tages bei

den Hochbauten der cultivirteren Länder kaum mehr benutzt.

Im Alterthum und im Mittelalter war Holz dagegen ein beliebtes Mittel zur Verflärkung der Mauern.

Nach Sch/iemnmz fanden fich die Spuren deffelben in den Lehmziegelmauern von Troja und Tiryns; die
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Römer benutzten die in die Mauern eingelegten Riegel ihrer leichten Baugerüite zu gleichem Zwecke

(vergl. Art. 142, S. 144; die Gallier und Dacier legten Holzrofte, bezw. Schichten von Rundhölzern, die

von Langhölzern eingefafft werden, in ihre Feftungsmauern ein, und auch bei den germanifchen Ringwällen

fcheint Aehnliches vorgekommen zu fein (fiehe Art. 65, S. 82?. Im Mittelalter verwendete man die Rütt—

hölzer nach dem Vorbilde der Römer (ein Beifpiel hierfür bietet der Thurm des Schloffes zu Erbach i. O.),

oder man legte befondere Hölzer in vielen Fällen zur Verankerung ein, die jetzt zumeift ihr früheres Vor-

handenfein durch Höhlungen und Canäle errathen laden und nur in wenigen Fällen erhalten geblieben

find (ein Beifpiel für Letzteres liefert der Kirchthurm von Dittelsheim in Rheinheffen 73°). Die Byzan-

tiner 731) und nach ihnen die Mohammedaner 732) haben von Holzeinlagen in Mauern ausgiebigen Gebrauch

gemacht, wie fich diefe Bauweife bis heutigen Tages im Orient erhalten hat und trotz ihrer Mängel wegen

des Schutzes, den fie gegen Erdbeben bietet, dort gefchätzt wird 733).

Bei Ingenieurbauten, fo zum Schutze von Flufsufern und gegen Murgänge, wird in den öfter-

reichifchen Alpenländern von Holzeinlagen in wagrechter und lothrechter Lage in Trockenmauern noch

vielfach Gebrauch gemacht.

Werden alle Steine eines Quadermauerwerkes durch Eifenklammern ein— oder 341-

mehrfach verbunden, fo entfieht eine fehr wirkfame Verankerung deffelben, die aber “322355"

dadurch gefährdet wird, dafs in Folge der Vielen Eingriffe des Eifens in den Stein

die Möglichkeit des Zerfprengtwerdens des letzteren durch das erfiere flark ver-

mehrt wird.

Vz'allet-le-Duc 734) theilt ein einfchlägiges Beifpiel von der Kathedrale zu Paris mit, bei welchem

fämmtliche Quader der drei Schichten des Chorgefimfes durch je zwei Klammern mit einander verbunden

find. Fait alle Quader find aber der Länge nach durch das oxydirte Eifen gefprengt werden, fo dafs

diefer Mauertheil in drei getrennte Ringe zerfiel. Einen ähnlichen Erfolg hatte die an fich weniger ge-

fährliche7 im vorhergehenden Bande (in Fig. 440, S. 162) diefes »Handbuches« dargeltellte und an der

Sainte—Chapel/e zu Paris angewendete Klammerverbindung. ’

Beffer find daher diejenigen Verankerungen, bei welchen das Eifen in der

Hauptfache in die Fugen des Mauerwerkes, bezw. zum Theile vor daffelbe gelegt wird.

Es find hierbei zwei Arten von Ankern zu unterfcheiden. Sie beftehen ent-

weder in fchwachen Bandeifen, welche zu mehreren neben einander in die Fugen

eingelegt und an den Enden um die letzten Steine herumgebogen werden. Es iPc

dies der fchon im vorhergehenden Bande (Art. 105, S. 84) diefes »Handbuches« be-

fprochene Reifcifenverbancl, der zwar hauptf'a'chlich bei Backf’reinmauerwerk mit

großem Erfolg verwendet wird, in England aber auch für Betonmauern benutzt

worden if’c.

Eine Verwendung von Bandeifenankern zur Verbindung von Bruchftein-Umfafi'ungen mit Lehmflein—

Scheidewänden ift in unten ftehender Quelle 735} mitgetheilt.

Oder es werden die Anker aus Quadrat- oder beffer Flacheifenf’tangen her—

geflellt, an deren Enden lothrecht ftehende Splinte oder Gufseifenftücke befeftigt

find, welche die Verfpannung der Mauerkörper bewirken follen. Die letzteren werden

immer vor die Mauern, die erfleren entweder vor oder in die Mauern gelegt. Diefe

Cmftructionstheile entfprechen im Allgemeinen den bei den Balkenankern““*) zu

gleichem Zwecke angewendeten. Bei Quadermauern kommen auch die den Klammer-

fiifsen entfprechenden umgebogenen und aufgehauenen Enden in Anwendung. Bei

großer Länge der Mauern müffen die Eifeni‘tangen aus mehreren Stücken zufammen-

730) Gefchichtliche Angaben über die Verwendung des Holzes zu Mauerankern finden lich in: Zeitfchr. f. Bauw. 1887,
S. 239 — VIOLLET-LE-DUC. Diriz'ammz'r: fal:/bllné efc. Bd. 2 (Paris 1859), S. 396 — und Bd. 4 (Paris 1861), S. m.

731) Siehe: CHOISY, A. L’art de ßa“zir chez les Byzantz'nr. Paris 1882. S. nö.

733) Vergl. Theil II, Band 3, zweite Hälfte (Art. 30, S. 35) diefes »Handbuchesn

733) Vergl.: Centralbl. d. Bauverw. 1890, S. 410.

73*) A. a. O., Bd, 2, S. 400.

735) Romsexc’s Zeitfchr. (. prakt. Bank. z858, S. 349.

736) Befprochen im vorhergehenden Bande (Art. 273, S. 179) diefes rHandbuche5!.
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gefetzt werden. Die Verbindung erfolgt nach einer der im vorhergehenden Bande

(Art. 233, S. 162) diefes >>Handbuches« angegebenen Weifen.

Je nach der Höhe der Gefchoffe werden diefe Mauerverankerungen entweder

ein- oder mehrere Male ausgeführt und mit denen der Umfaffungen diejenigen für

die Scheidewände in Verbindung gebracht.

Befonders wichtig find diefe Verankerungen bei den Glockenthürmeri und

manchen Fabrikgebäuden, wegen der andauernden und häufig wiederkehrenden Er—

fchütterungen.

Nicht in die Mauern eingelegte, fondern im gröfseren Theile ihrer Länge fichtbar

bleibende Anker werden häufig Schlaude rn genannt.

Sehr ausgedehnte Verankerungen wurden am Königsbau in München angewendet 737). So wurden

dort alle Scheidemauern mit den aus Quadem mit Backfteinhintermauerung hergeftellten Frontmauern

durch Schienen von 2,9m bis 4,4m Länge einmal auf die Höhe eines Gefchoffes verankert, in den Fufs-

bodenhöhen jedoch durch in die Mitte der Scheidemauern gelegte Anker beide gegenüber fi6hende Front-

mauern mit einander verbunden. Die Ankerungen wiederholten lich danach in Höhenabfiänden von etwa

4,4 m. Die Zwifchenankerungsfcliienen erhielten 49 mm Breite und 12 mm Dicke, die Hauptanker diefelbe

Breite und 18 mm Dicke. Diefe Verankerungen waren für nöthig gehalten worden, weil man, um die

fchädlichen Wirkungen ungleichmäfsigen Setzens zu verhüten, die Scheidemauern, welche mehr und dickeré

Mörtelfugen und anders bemefl'ene Backi’teine, als die Frontmauern enthielten, nicht mit diefen in Verband

gebracht, fondem in Nuthen derfelben eingefetzt hatte.

Die Anker endeten an den Frontmanern, da fie dort flets auf Quader trafen, in Pratzen (Fig. 722).

lag die Verbindungsflelle in der Nähe einer Stofsfuge, fo wurde der Anker gegabelt und mit zwei Pratzen

verfehen, Diefe wurden mit Schwefel vergoffen oder mit Blei, wenn die Ankr'erung nicht fogleich gegen

zufällige Beunruhigungen gefchützt werden konnte.

Das andere, verbreiterte Ende der Zwifchenanker erhielt ein rundes Loch, durch welches ein 0,73 m

langer, 43 mm dicker cylindrifcher Dorn gefieckt und dann vermauert wurde.

Die durch die ganze Tiefe des Gebäudes reichenden Hauptankerungen befianden gewöhnlich aus

drei Stücken (Fig. 722), welche mit ihren durchlochten Enden über einander gelegt und mit Dornen der

angegebenen Art verbunden wurden. Damit die Schienen alle in eine Ebene fielen, wurden die Enden

des Mittelflückes um die Schienendicke aufgekröpft. Endigte der Anker in Ziegelmauerwerk, fo wurden

die gewöhnlichen Dome oder auch Splinte (Fig. 722 rechts) angebracht.

Der Einlage (liefer Ankerungen traten oft Hindernifl'e in Schornlteinen oder Heiz-Canälen entgegen.

Man gnbelte dann an den betreffenden Stellen die Schienen und führte fie zu beiden'Seiten der Rohre

hin (Fig. 723). Die betreffenden Schienen an diefen Stellen wurden vor den Gabelungen durch Spreizen

aus. einander gehalten.

Aufser den in die Scheidemauern eingelegten Ankern kamen über den Balkenlagen an verfchiedenen

Stellen auch noch frei liegende, durch die Gebäudetiefe hindurchreichende Schlaudem zur Verbindung der

gegenüber flehenden Fenfterpfeiler in Anwendung. Stauden die Fenderpfeiler nicht in einer Axe, fo

-nahm man zu langen Gabelftücken feine Zuflucht (Fig. 724). Solche fichtbare Anker wurden in die

Balken eingelaffen, mit kleinen Klammern befeftigt und zum Schutz gegen Befchädigungen einflweilen

überdeckt.

An folchen Stellen, wo die eben erwähnten Verankerungen nicht fogleich mit den Mauerarbeiten

fertig geflellt werden konnten, wurden die in Fig. 725 dargeftellten kurzen Ankerenden eingemauert, in

deren Oefen man fpäter die fehlenden Stücke einhängte.

Ueber den weit ausladenden Architraven des mittleren Aufbaues wurden Anker befonderer Art auch

in den L'mfnl'fungen angewendet, über welche in der angegebenen Quelle nachgefehen werden möge. An

den Ecken wurden (liefelben in der befchriebenen Weife durch Dome verbunden (Fig. 726).

Zur Erhöhung der Feitigkeit von Backfteinmauern find an Stelle der Einlage

von Bandeifen oder Eifenfchienen auch folche von gewalzten Formeifen vorge-

fchlagen worden.

So l>efleht der fog. Eifenbandbau von Duden _/'m. 732%) in der Einlage von etwa 65 mm hohen, flach

737) Siehe: Allg. Bauz. 1837, S. 67 u. Taf. Cl.

735,“ Mitgetheilt in: \Vcchl'chr. d. Ver. deutfcher Ing. 1878, S. 389.
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Fig. 722.
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Fig. 725.

 

 

 

Verankerungen am Königsbau zu München 73").

gelegten I—Eifeu mit fehr fchmalen Flanfchen in die ‘/-1 Stein fiarken Backfieinwände. Sie follen fich alle

10 Schichten wiederholen und in Cement-Mörtel gelagert werden. Mit den wagrechten Eifen können in

gemauerten Pfeilervorlagen untergebrachte lothrechte I-Eifen verbunden werden. Die Verbindung foll

durch eifeme Würfel erfolgen, in welche über Kreuz die Flanfche und ein Theil des Steges der I-Eifen

ausgeftofsen find, oder welche entfprechend aus fchmiedbarem Gufs hergeftellt werden. Auf diefe Weife

follen [ich beide I—Eifen unabhängig von einander nach beiden Richtungen bewegen können. Es iteht nur

zu befürchten, dafs fie hieran ohne kofifpielige Gegenvorkehrungen durch das Einroften verhindert werden.

An den Ecken follen die wagrechten Eifen über einander gelegt und durch Bolzen verbunden werden.

In unten f’cehender Quelle 739) ift die Verankerung eines baufzillig gewordenen

Kirchthurmes mitgetheilt.

739) Zeitfchr. d. bayer, Arch.— u. Ing.—Ver, 187x, S. 33 11. Taf. 6.


